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Liebe Vertriebspartner, 
diesen Bedingungsvergleich haben wir erstellt, um Ihnen einen besseren Überblick über die Marktsituation zu geben und damit Ihre Arbeit zu erleichtern. Wir haben versucht,  
alle wichtigen Leistungsmerkmale möglichst objektiv darzustellen. Dabei können wir natürlich keine Gewähr für Vollständigkeit und Aktualität übernehmen und redaktionelle  
Versehen trotz aller Sorgfalt nicht vollständig ausschließen. 
 
Liebe Mitbewerber, 
falls Sie in unserem Vergleich unvollständige oder unrichtige Angaben zu Ihrem Angebot feststellen, unterrichten Sie uns bitte, damit wir dies ggf. sofort korrigieren können. 
 
 
Systematik des Mitbewerbervergleiches 
 
Benchmark des Vergleiches sind die vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) herausgegebenen Musterbedingungen VHB 2010-Versicherungssummenmodell, Stand Januar 2013  
(nachstehend "Muster-VHB"). In der linken Spalte sind Kriterien angegeben, die sich aus den Muster-VHB sowie den verglichenen Bedingungswerken ergeben. Die Kriterien sind so gewählt, dass die 
Bedingungsunterschiede möglichst exakt herausgearbeitet werden. 
 
In den Vergleich einbezogen wurden die nach unserer Kenntnis leistungsstärksten Bedingungswerke der aus Maklersicht wichtigsten Anbieter von Hausratversicherungsprodukten gemäß den Ergebnissen der 
Maklerbefragung "AssCompact TRENDS III/2015" mit den Angaben von 443 teilnehmenden unabhängigen Vermittlern über Ihre beliebtesten Vertriebspartner in den einzelnen Sparten. Die Bedingungen wurden  
unseren XL- und XXL-Bedingungen gegenüber gestellt. Untersucht wurden Hausratversicherungen gegen die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel und weitere Elementargefahren. 
Berücksichtigt wurden alle in den verglichenen Bedingungswerken enthaltenen beitragsfreien Erweiterungen und sonstigen Abweichungen von den Muster-VHB. 
 
Nicht einbezogen wurden reine Kombiprodukte (z.B. feste Bündelung Hausrat und Wohngebäude), Senioren- und sonstige Spezialprodukte sowie beitragspflichtige Erweiterungen. 
 
Grün unterlegt sind diejenigen Angaben und Werte, die sich in Bezug auf das in der linken Spalte angegebene Kriterium als die für den Kunden vorteilhafteste Lösung aller verglichenen Bedingungen darstellen  
("beste Lösung"). Da die vorteilhafteste Lösung nicht immer eindeutig zu bestimmen war, wurden zu einzelnen Kriterien mehrere unterschiedliche Regelungen grün unterlegt. Bei Vergleich von relativen mit absoluten 
Grenzwerten wurde die Regelung grün unterlegt, die sowohl bei einer Versicherungssumme von 60.000 € als auch von 150.000 € besser oder mindestens gleichwertig war. War einmal die eine und einmal die andere 
Regelung besser, wurden beide Regelungen grün unterlegt. Ein Haken mit grüner Unterlegung bedeutet, dass das in der linken Spalte angegebene Kriterium voll erfüllt ist. Auch eine den Muster-VHB entsprechende 
Regelung führt zu einem grün unterlegten Haken, falls in anderen Bedingungswerken nur einschränkende Regelungen zu finden sind und die Musterbedingungs-Regelung insofern die beste Lösung darstellt. 
 
Weiß sind dagegen alle Felder, die nicht die beste Regelung darstellen. Ein leeres weißes Feld bedeutet, dass das Bedingungswerk an dieser Stelle weder positiv noch negativ von den Muster-VHB abweicht.  
Dabei sind der besseren Übersichtlichkeit halber teilweise auch Angaben bzw. Werte eingetragen, die den in der linken Spalte angegebenen Angaben/Werten der Muster-VHB entsprechen. 
 
Rot umrahmt und in roter Schrift wiedergegeben sind alle Regelungen, die zum Nachteil des Versicherungsnehmers von den Regelungen der Muster-VHB abweichen und daher für den Vermittler ein potenzielles 
Beratungshaftungsrisiko darstellen ("Einschränkungen"). 
 
Inhaltliche Aussage: Da die gewählte tabellarische Form des Bedingungsvergleiches keine vollständige Wiedergabe der Bedingungsregelungen zulässt, kann und soll der Vergleich nur Hinweise dafür liefern, sich die 
betreffenden Bedingungen an dieser Stelle genauer anzuschauen. Die Reihenfolge der Produkte ergibt sich aus der auf Seite 3 zusammengefassten Anzahl der besten Lösungen abzüglich der Einschränkungen 
(aufsteigend von links nach rechts; bei gleichem Ergebnis gibt die geringere Zahl an Einschränkungen den Ausschlag). Die Summierung der besten Lösungen und Einschränkungen dient lediglich als Anhaltspunkt für  
das Leistungsvermögen der einzelnen Bedingungswerke. Ein genaueres Bild könnte möglicherweise durch eine Gewichtung der einzelnen Kriterien erreicht werden. Als selbst in den Vergleich einbezogener Versicherer 
haben wir jedoch auf eine Gewichtung der Kriterien insbesondere auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen bewusst verzichtet. Unabhängig davon hängt eine solche Gewichtung vor allem vom jeweiligen Betrachter  
und dessen subjektiven Präferenzen ab. 
 
Hinweis 
 
Der hier zur Verfügung gestellte Mitbewerbervergleich ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht verändert werden. Die Nutzung ist nur zum Zweck der eigenen Informationserlangung erlaubt. Eine Weitergabe an  
Dritte, auch an Versicherungsnehmer, ist nicht zulässig. Jede Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Mitbewerbervergleiches ist ohne Einwilligung der InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group untersagt.  
Jede Verletzungshandlung wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 
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Anbieter: Generali HDI AXA Allianz Helvetia Baye-
rische NV HKD Konzept u. 

Marketing VHV Ammer-
länder Gothaer Domcura Interlloyd Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: Komfort 
Plus

Rundum 
Sorglos

BOXflex 
Premium

Sicherheit
Plus Komfort OPTIMAL 

Prestige Premium VARIO 
Plus

allsafe 
home

Klassik 
Garant 

Exklusiv
Excellent TopPlus Top Infinitus XL XXL

Basis: Summe Fläche Fläche Summe Summe Summe Summe Summe Fläche Summe Summe Summe Summe Fläche Summe Summe

Ausgabe: Okt 15 Sep 11 Sep 14 Mai 13 Jun 12 Apr 15 Okt 14 Jan 15 Mai 15 Apr 15 Jan 15 Sep 15 Okt 14 Aug 13 Jun 15 Jun 15

Anzahl beste Lösungen

Feuer (ab Zeile 1) 9 8 20 13 16 16 17 19 18 20 17 22 20 19 25 30

ED, Raub, Vandalismus (ab Zeile 31) 4 6 5 4 7 9 7 6 8 7 8 7 7 9 8 15

ED außerhalb von Gebäuden (ab Zeile 48) 4 4 3 5 0 2 2 1 4 1 5 7 11 5 1 12

Einfacher Diebstahl, Trickdiebstahl (ab Zeile 65) 24 9 8 19 11 13 7 15 11 11 23 14 15 19 13 40

Weitere strafbare Handlungen (ab Zeile 121) 0 2 0 1 0 2 3 0 7 0 3 0 6 0 0 10

Leitungswasser (ab Zeile 132) 6 5 7 5 6 8 4 8 7 6 9 6 13 17 13 28

Sturm und Hagel (ab Zeile 162) 0 0 1 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 3

Weitere Elementargefahren (ab Zeile 166) 2 4 5 4 6 6 6 5 6 5 5 5 8 5 10 10

Sonstige Gefahren (ab Zeile 176) 3 4 1 3 2 3 3 3 7 1 4 3 5 5 5 6

Versicherte Sachen, Versicherungsort (ab Zeile 188) 8 7 8 14 8 8 6 9 22 13 10 9 13 9 11 28

Wertsachen (ab Zeile 221) 3 2 1 3 3 4 6 5 4 3 6 3 3 4 4 5

Außenversicherung (ab Zeile 230) 5 5 1 4 3 6 8 7 8 10 7 4 7 7 4 9

Versicherte Kosten (ab Zeile 245) 9 12 14 12 10 16 11 13 13 11 18 14 8 18 15 36

Serviceleistungen (ab Zeile 290) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 11 0 2 0 17

Vertragsanpassung (ab Zeile 310) 6 6 4 4 4 5 7 5 4 3 6 5 4 4 6 6

Obliegenheiten (ab Zeile 318) 3 5 3 4 4 10 12 5 2 7 2 7 9 5 12 19

Schadenregulierung (ab Zeile 341) 1 3 3 3 2 2 4 3 3 5 4 4 5 5 3 11

Sonstiges, Ratings (ab Zeile 355) 6 9 9 8 11 7 13 11 7 10 11 10 12 12 14 20

Gesamtzahl beste Lösungen 93 91 93 106 94 118 117 124 135 123 139 132 147 147 145 305

Anzahl Einschränkungen 29 18 17 22 4 8 3 9 19 5 13 3 11 6 0 0

beste Lösungen abzüglich Einschränkungen 64 73 76 84 90 110 114 115 116 118 126 129 136 141 145 305

Benchmark dieses Bedingungsvergleiches sind die Hausrat-Muster-VHB 2010 des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung
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Anbieter: Generali HDI AXA Allianz Helvetia Baye-
rische NV HKD Konzept u. 

Marketing VHV Ammer-
länder Gothaer Domcura Interlloyd Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: Komfort 
Plus

Rundum 
Sorglos

BOXflex 
Premium

Sicherheit
Plus Komfort OPTIMAL 

Prestige Premium VARIO 
Plus

allsafe 
home

Klassik 
Garant 

Exklusiv
Excellent TopPlus Top Infinitus XL XXL

Basis: Summe Fläche Fläche Summe Summe Summe Summe Summe Fläche Summe Summe Summe Summe Fläche Summe Summe

Ausgabe: Okt 15 Sep 11 Sep 14 Mai 13 Jun 12 Apr 15 Okt 14 Jan 15 Mai 15 Apr 15 Jan 15 Sep 15 Okt 14 Aug 13 Jun 15 Jun 15

Benchmark dieses Bedingungsvergleiches sind die Hausrat-Muster-VHB 2010 des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

Feuer

1
Verzicht auf die Branddefinition gemäß Muster-VHB 

("Brand ist ein Feuer, das ohne einen 
bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ...")

 1

2
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB 

Brandschäden an Sachen, die einem Nutzfeuer oder der 
Wärme ausgesetzt werden

            2

3
Die Erweiterung gemäß Zeile 2 gilt auch für Brandschäden 
an Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme 

erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird
           3

4 Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB 
Sengschäden

nur inner-
halb des 

Vers.-orts
   5.000 €

nur inner-
halb des 

Vers.-orts
2.500 €

SB 100 € 
bzw. gene-
reller SB

        4

5 Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB reine 
Schmorschäden 5.000 €

nur inner-
halb des 

Vers.-orts
2.500 €

SB 100 € 
bzw. gene-
reller SB

       5

6 Die Erweiterungen gemäß Zeile 4 und 5 gelten auch für 
technische Geräte aller Art und Wertsachen

nur inner-
halb des 

Vers.-orts
   5.000 €

nur inner-
halb des 

Vers.-orts
2.500 €

SB 100 € 
bzw. gene-
reller SB

       6

7
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Rauch- und 

Rußschäden durch am Versicherungsort befindliche 
Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen

   
nur inner-
halb des 

Vers.-orts
          7

8
Abweichend von Zeile 7 ist die Erweiterung für Rauch- und 

Rußschäden nicht auf Schäden durch Anlagen am 
Versicherungsort beschränkt

Anlagen
auf Vers.-
grundst.

Anlagen
auf Vers.-
grundst.

Anlagen
auf Vers.-
grundst.

  
Anlagen

auf Vers.-
grundst.

Anlagen
auf Vers.-
grundst.

Anlagen in 
unmittelb. 

Umgebung
  8

9
Überspannungsschäden an elektr. Einrichtungen/Geräten 

sind versichert, wenn an anderen Sachen Blitzschäden 
anderer Art oder Blitzspuren entstanden (=Muster-VHB)


Blitz-

spuren nur 
Zeile 10

              9

10
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Überspannungsschäden an elektrischen 
Einrichtungen/Geräten durch Blitz


150 €/qm, 

max. 
25.000 €

              10

11
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Überspannungsschäden an elektr. Einrichtungen/Geräten 
durch sonstige atmosphärische Elektrizität

           11

12
Überstromschäden an elektr. Einrichtungen/Geräten sind 

versichert, wenn an anderen Sachen Blitzschäden anderer 
Art oder Blitzspuren entstanden (=Muster-VHB)


Blitz-

spuren nur 
Zeile 13

              12

13
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Überstromschäden an elektrischen Einrichtungen/Geräten 
durch Blitz oder sonstige atmosphärische Elektrizität

nur durch 
Blitz

nur durch
Blitz / wie 
Zeile 10

     nur durch 
Blitz      13

14
Kurzschlussschäden an elektr. Einrichtungen/Geräten sind 
versichert, wenn an anderen Sachen Blitzschäden anderer 

Art oder Blitzspuren entstanden (=Muster-VHB)

nur wenn 
an Geb., 

Antennen

Blitz-
spuren nur 

Zeile 15
              14

15
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen/Geräten 
durch Blitz oder sonstige atmosphärische Elektrizität

nur durch
Blitz / wie 
Zeile 10

   2.000 € / 
SB 100 €   nur durch 

Blitz      15
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Benchmark dieses Bedingungsvergleiches sind die Hausrat-Muster-VHB 2010 des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

16
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden an 

Kühl-/Gefriergut in Kühlgeräten durch unvorhersehbare 
Unterbrechung der Energiezufuhr

 nur an 
Gefriergut 5.000 € nur an 

Gefriergut  nur an 
Gefriergut

nur an 
Gefriergut  nur an 

Gefriergut
nur an 

Gefriergut
nur an 

Gefriergut 
nur an 

Gefriergut 
/ 1.000 €

nur an 
Gefriergut   16

17
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden an 

Kühl-/Gefriergut in Kühlgeräten durch technisches 
Versagen der Geräte

nur an 
Gefriergut

nur an 
Gefriergut 

nur an 
Gefriergut 
/ 1.000 €

 17

18
Der Versicherungsschutz gemäß Zeile 16 und 17 ist nicht 

an die Einhaltung besonderer vertraglicher Obliegenheiten 
geknüpft

              18

19 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch alle 
übrigen Schäden durch Kurzschluss und Stromschwankung

2.000 € / 
SB 100 €

nur durch 
Stromschw. 

nur durch 
Stromschw. 

/ 2.000 €
 19

20 Die Erweiterung gemäß Zeile 19 gilt für sämtliche 
versicherte Sachen  nur für 

Gefriergut

nur für 
elektr. 
Geräte

 20

21 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Schäden durch Verpuffung                 21

22 Ausdrücklich mitversichert sind auch Explosionsschäden 
durch Blindgänger           22

23 Versichert sind entsprechend den Muster-VHB Schäden 
durch Implosion   

nur an 
elektr. 

Geräten
            23

24 In Erweiterung der Muster-VHB sind auch Schäden durch 
Überschalldruckwellen mitversichert               24

25 Versichert sind entsprechend den Muster-VHB Schäden 
durch Absturz oder Anprall von Luftfahrzeugen   

Ausschl. 
von Flug-
modellen

            25

26
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Absturz oder Anprall von sonstigen 
Flugkörpern

siehe
Zeile 187  siehe

Zeile 187 
bei Abst./
Anpr. auf 
Gebäude

   26

27 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Schäden durch Anprall von Straßenfahrzeugen

nur von 
Kraftfahr-
zeugen

               27

28
Die Erweiterung gemäß Zeile 27 gilt ohne Einschränkungen 

in Bezug auf den Betreiber/Halter/Führer des 
schadenverursachenden Fahrzeugs

nicht Mit-
glied VN-
Haushalt

nicht VN
nicht Mit-
glied VN-
Haushalt

nicht VN nicht VN
nicht Mit-
glied VN-
Haushalt

nicht VN nicht VN fremd-
betrieben nicht VN nicht VN

nicht Mit-
glied VN-
Haushalt

nicht VN, 
Mitver-

sicherter

nicht VN, 
Gebäude-

nutzer
  28

29 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Schäden durch Anprall von Schienenfahrzeugen

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28  siehe 

Zeile 28    siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28    siehe 

Zeile 28
siehe 

Zeile 28   29

30 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Schäden durch Anprall von Wasserfahrzeugen

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28

siehe 
Zeile 28   30
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Anbieter: Generali HDI AXA Allianz Helvetia Baye-
rische NV HKD Konzept u. 

Marketing VHV Ammer-
länder Gothaer Domcura Interlloyd Inter-

Risk 
Inter-
Risk 

Produktname: Komfort 
Plus

Rundum 
Sorglos

BOXflex 
Premium

Sicherheit
Plus Komfort OPTIMAL 

Prestige Premium VARIO 
Plus

allsafe 
home

Klassik 
Garant 

Exklusiv
Excellent TopPlus Top Infinitus XL XXL

Basis: Summe Fläche Fläche Summe Summe Summe Summe Summe Fläche Summe Summe Summe Summe Fläche Summe Summe

Ausgabe: Okt 15 Sep 11 Sep 14 Mai 13 Jun 12 Apr 15 Okt 14 Jan 15 Mai 15 Apr 15 Jan 15 Sep 15 Okt 14 Aug 13 Jun 15 Jun 15

Benchmark dieses Bedingungsvergleiches sind die Hausrat-Muster-VHB 2010 des GDV / unterlegt = beste Lösung / umrahmt = Einschränkung

Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus

31
Eindringen in Räume mittels richtigem Schlüssel ist gemäß 

den Muster-VHB versichert, wenn dieser durch Raub, 
Einbruchdiebstahl oder Diebstahl erlangt wurde


Raub nur 
außerh. d.
Vers.-orts

              31

32
Versicherungsschutz besteht in Erweiterung der Muster-

VHB auch, wenn Einbrecher über nicht versicherte Räume 
ohne weitere Hindernisse in versicherte Räume gelangen

    32

33
Versichert ist entsprechend den Muster-VHB auch die 

Entwendung von Sachen aus verschlossenen Räumen 
nach Einschleichen oder dortigem Verborgen halten

nicht in 
Außen-
vers.


nicht in 
Außen-
vers.

nicht in 
Außen-
vers.

            33

34
Öffnen von Behältnissen in Räumen mittels richtigem 

Schlüssel ist gemäß den Muster-VHB versichert, wenn 
dieser durch Raub oder Einbruchdiebstahl erlangt wurde


Raub nur 
außerh. d.
Vers.-orts

              34

35
Öffnen von Behältnissen in Räumen mittels richtigem 

Schlüssel ist in Erweiterung der Muster-VHB auch 
versichert, wenn dieser durch Diebstahl erlangt wurde

  35

36
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Missbrauch bei einem Wohnungseinbruch 
dort vorgefundener Telefone

 10.000 €
nur des

Festnetz-
anschl.

1.000 € 250 €  1.000 € 1.000 € 2.000 € 250 €
nur des

Festnetz-
anschl.

3% der 
VSu 1.000 € 1.000 € 750 €  36

37 Die Erweiterung gemäß Zeile 36 gilt auch bei Benutzung 
von Mobiltelefonen außerhalb des Versicherungsorts 10.000 € 1.000 € 250 €  1.000 € 1.000 € 750 € 250 € 3% der 

VSu 1.000 € 1.000 € 750 € 1.500 € 37

38
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Missbrauch bei einem Einbruchdiebstahl 
abhandengekommener Scheck-/Kreditkarten

250 € 10.000 € 2.000 € 100 € 2.500 € 2.000 € 4% der 
VSu 5.000 € 1.000 € 750 € 10.000 € 38

39
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Missbrauch bei einem Einbruchdiebstahl 
abhandengekommener Kundenkarten

250 € 10.000 € 2.000 € 2.000 € 5.000 € 1.000 € 750 € 10.000 € 39

40
Bei einem Raub innerhalb des Versicherungsorts stehen 

gemäß den Muster-VHB dem VN alle Personen gleich, die 
mit seiner Zustimmung anwesend sind


nur ge-
eignete 
Obhüter

              40

41
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB bei einem 
Raub innerhalb des Versicherungsorts auch Sachen, deren 

Heranschaffung an den Tatort erpresst wird
        2.000 €   41

42
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Missbrauch bei einem Raub 
abhandengekommener Mobiltelefone

10.000 € 1.000 €  42

43
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Missbrauch bei einem Raub 
abhandengekommener Scheck-/Kreditkarten

250 € 10.000 € 2.000 € 100 € 2.500 € 2.000 € 5.000 € 750 € 10.000 € 43

44
Mitversichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Schäden durch Missbrauch bei einem Raub 
abhandengekommener Kundenkarten

250 € 10.000 € 2.000 € 2.000 € 5.000 € 750 € 10.000 € 44

45
Entsprechend den Muster-VHB sind Einbruchdiebstahl- und 

Raubschäden durch vorsätzliche Handlungen von 
Mitbewohnern nicht ausgeschlossen

Aus-
schluss                45
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46
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Vandalismusschäden nach Einschleichen oder Verborgen 
halten in einem verschlossenen Raum

siehe  
Zeile 121 
bis 123


siehe  

Zeile 121 
bis 123

        46

47
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Vandalismusschäden bei einem Raub innerhalb des 

Versicherungsorts

siehe  
Zeile 121 
bis 123


siehe  

Zeile 121 
bis 123


siehe  

Zeile 121 
bis 123

    47

Einbruchdiebstahl außerhalb von Gebäuden (nach Muster-VHB nicht versichert)

48
Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus dem 

verschlossenen Innen- oder Kofferraum eines 
Kraftfahrzeuges

 2.000 € 500 €  1% der 
VSu 2.500 € 1.000 € 2% der 

VSu 3.000 € 2% der 
VSu

4% der 
VSu

3% der 
VSu 5.000 €

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
1.500 € 3.000 € 48

49 Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus dem 
verschlossenen Innenraum eines Kraftfahrzeuganhängers

nur aus 
verbund.
/ 500 €

2% der 
VSu 3.000 € 4% der 

VSu
3% der 

VSu 5.000 €
25 €/qm, 

 max. 
5.000 €

3.000 € 49

50
Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus einer 

auf einem Kraftfahrzeug montierten verschlossenen 
Dachbox

500 € 1.000 € nur 
Zeile 51

4% der 
VSu

3% der 
VSu 5.000 €

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
3.000 € 50

51
Die Erweiterungen gemäß Zeile 48 bis 50 gelten auch für 

elektronische Geräte und Wertsachen (außer Bargeld, 
Urkunden und Wertpapiere)

keine Wert-
sachen / 

500 €
100 €

keine Wert-
sachen / 

2% d. VSu
250 €

keine 
Werts. / nur 

tagsüber

keine Wert-
sachen / 

4% d. VSu

keine Wert-
sachen / 

3% d. VSu

keine Wert-
sachen / 
5.000 €

elektron.
Geräte nur 

Zeitwert
1.500 € 51

52
Die Erweiterungen gemäß Zeile 48 bis 50 gelten auch 

nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) nach beendetem Gebrauch und 
ohne Einschränkung hinsichtlich des Abstellorts

   500 € 
Zeitwert  

bew. Park-
platz, ver-
schl. Hof

 600 € 
Zeitwert    

bew. Park-
platz, ver-
schl. Hof

 52

53 Die Erweiterungen gemäß Zeile 48 bis 50 gelten auch 
während Reisen und weltweit Europa   EU, 

CH, NO Europa
EU, EU-
Anrainer-
staaten

D, FRA, A,
CH, Skan., 

Benelux
Europa EU, 

EFTA

D, A, 
CH, LIE, 
Benelux

  
nicht 

während 
Reisen

Deutsch-
land  53

54 Die Erweiterungen gemäß Zeile 48 bis 50 gelten ohne 
Ausschluss von Wohnmobilen bzw. Wohnwagen            siehe 

Zeile 53   54

55
Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus dem 
verschlossenen Innenraum eines Wassersportfahrzeuges 

(z.B. Kajüte, Backskiste)

siehe
Zeile 187

2% der 
VSu

3% der 
VSu 5.000 €

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
1.500 € 3.000 € 55

56
Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus dem 

verschlossenen Innenraum eines sonstigen 
Wasserfahrzeuges

siehe
Zeile 187 5.000 €

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
1.500 € 3.000 € 56

57
Die Erweiterungen gemäß Zeile 55 und 56 gelten auch für 

elektronische Geräte und Wertsachen (außer Bargeld, 
Urkunden und Wertpapiere)

keine Wert-
sachen / 

2% d. VSu

keine Wert-
sachen / 

3% d. VSu

keine Wert-
sachen / 
5.000 €

elektron.
Geräte nur 

Zeitwert
1.500 € 57

58
Die Erweiterungen gemäß Zeile 55 und 56 gelten auch 

nachts (22 Uhr bis 6 Uhr) nach beendetem Gebrauch und 
ohne Einschränkung hinsichtlich des Liegeplatzes

nicht 
öffentl.

Liegeplatz
  

nicht 
öffentl.

Liegeplatz
 58

59 Die Erweiterungen gemäß Zeile 55 und 56 gelten auch 
während Reisen und weltweit Europa  

nicht 
während 
Reisen

Deutsch-
land  59

60
Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus einer 
verschlossenen Schiffskabine oder einem verschlossenen 

Schlafwagenabteil
 

nur Schiffs- 
kabine / 
500 €

 1% der 
VSu 3.000 € 5.000 € 2% der 

VSu  1.000 €  3% der 
VSu    60
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61 Die Erweiterung gemäß Zeile 60 gilt auch für elektronische 
Geräte und Wertsachen

keine 
Wert-

sachen


keine Wert-
sachen / 

500 €
 1% der 

VSu

3.000 €, 
Werts. m. 
1.000 €

5.000 €, 
Werts. 

max. 500 €

2% d. VSu, 
Werts. 

max. 500 €
 1.000 € 1.000 €

3% d. VSu, 
Werts. 

max. 500 €
   61

62
Versichert ist der Diebstahl versicherter Sachen aus einem 

verschlossenen Spind/Schließfach außerhalb von 
Gebäuden

siehe
Zeile 187

3% der 
VSu

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
3.000 € 62

63
Die Erweiterung gemäß Zeile 62 gilt auch für elektronische 

Geräte und Wertsachen (außer Bargeld, Urkunden und 
Wertpapiere)

500 €
elektron.

Geräte nur 
Zeitwert

1.500 € 63

64 Die Erweiterung gemäß Zeile 62 gilt auch während Reisen 
und weltweit 

nicht 
während 
Reisen

 64

Einfacher Diebstahl von Fahrrädern, Kinderwagen, Roll-/Krankenfahrstühlen und Gehhilfen (nach Muster-VHB nicht versichert)

65
Versichert ist der einfache Diebstahl von mit anderen 

Gegenständen durch ein eigenständiges Fahrradschloss 
verbundenen Fahrrädern

5.000 € 500 € Zeitwert 2% der 
VSu

1% der 
VSu 1.500 €

2% der 
VSu, max. 

5.000 €

1% der 
VSu

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
750 € 3.000 € 65

66
Versicherungsschutz besteht auch nach beendetem 

Gebrauch, sofern das gemäß Zeile 65 gesicherte Fahrrad 
zusätzlich in einem Gebäude untergebracht ist

5.000 € 500 € Zeitwert 2% der 
VSu

1% der 
VSu 1.500 €

2% der 
VSu, max. 

5.000 €

1% der 
VSu

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
750 € 3.000 € 66

67
Versicherungsschutz besteht nach beendetem Gebrauch 

auch außerhalb eines Gebäudes, sofern das Fahrrad durch 
ein eigenständiges Fahrradschloss gesichert ist

5.000 € 500 €
ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

2% der 
VSu

1% der 
VSu 1.500 €

2% der 
VSu, max. 

5.000 €

1% der 
VSu

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
750 € 750 € 67

68
War das Fahrrad nach beendetem Gebrauch nicht gemäß 

Zeile 67 gesichert, wird lediglich ein Abzug wegen 
Obliegenheitsverletzung vorgenommen

kein 
Vers.-
schutz

kein 
Vers.-
schutz

 wie
Zeile 69 

kein 
Vers.-
schutz


kein 

Vers.-
schutz

   68

69 Versicherungsschutz besteht während des Gebrauchs 
auch, wenn das Fahrrad nicht gemäß Zeile 67 gesichert ist

kein 
Vers.-
schutz

kein 
Vers.-
schutz

Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

nur in gem.
Fahrradab-
stellraum

Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

kein 
Vers.-
schutz

Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

kein 
Vers.-
schutz

Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

 69

70
Die Erweiterung gemäß Zeile 65 bis 69 gilt auch für 

Elektrofahrräder mit Tretunterstützung bis 25 km/h und 
maximal 250 Watt Motorleistung (Pedelecs)

          70

71 Die Erweiterung gemäß Zeile 65 bis 69 gilt auch für 
sonstige nicht zulassungspflichtige Elektrofahrräder

nicht 
vers.-

pflichtige


nicht 
vers.-

pflichtige

nicht 
vers.-

pflichtige
 71

72 Die Erweiterung gemäß Zeile 65 bis 69 gilt auch für 
Fahrradanhänger    

fest mit 
Fahrräd.
verbund.

   72

73
Die Erweiterung gemäß Zeile 65 bis 69 gilt auch für mit den 

Fahrrädern bzw. Fahrradanhängern nur lose verbundenes 
Zubehör, sofern dieses gleichzeitig gestohlen wird

nur mit 
Fahrräd.
verbund.

nur mit 
Fahrräd.
verbund.

nur mit 
Fahrräd.
verbund.


nur mit 

Fahrräd.
verbund.

nur mit 
Fahrräd.
verbund.

  73

74 Die Erweiterung gemäß Zeile 65 bis 69 ist nicht mit einem 
Sonderkündigungsrecht des VR verbunden

siehe 
Zeile 370        74

75 Versichert ist der einfache Diebstahl von Kinderwagen  2.000 € 1.000 € 
5% der 

VSu, max. 
5.000 €

3.000 € 1.000 €  5.000 € 2% der 
VSu  3% der 

VSu 5.000 €
25 €/qm,

 max. 
5.000 €

750 €  75
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76 Die Erweiterung gemäß Zeile 75 gilt auch bei Diebstahl 
außerhalb des Versicherungsgrundstücks

nur inner-
halb des 
Grundst.


nur inner-
halb des 
Grundst.

nur 
während 

Gebrauch

nur inner-
halb des 
Grundst.


nur in 

Gemein-
schaftsr.

 1.000 €     
nur in 

Gemein-
schaftsr.

 76

77 Die Erweiterung gemäß Zeile 75 gilt nach beendetem 
Gebrauch auch bei Diebstahl außerhalb eines Gebäudes   

nur 
inner-
halb


ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

nur in 
Gemein-
schaftsr.

ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.


ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

   
nur in 

Gemein-
schaftsr.

 77

78 Die Erweiterung gemäß Zeile 75 gilt auch, wenn keine 
Sicherung gegen Diebstahl erfolgte                78

79
Die Erweiterung gemäß Zeile 75 gilt auch für mit den 

Kinderwagen nur lose verbundenes Zubehör, sofern dieses 
gleichzeitig gestohlen wird

              79

80 Versichert ist der einfache Diebstahl von Roll- bzw. 
Krankenfahrstühlen und Gehhilfen  2.000 € 1.000 € 

5% der 
VSu, max. 

5.000 €
3.000 €

nur 
Stühle 

/ 1.000 €


1.500 € 
bzw. 

5.000 €

2% der 
VSu  3% der 

VSu 5.000 €
25 €/qm,

 max. 
5.000 €

750 €  80

81 Die Erweiterung gemäß Zeile 80 gilt auch bei Diebstahl 
außerhalb des Versicherungsgrundstücks  

nur inner-
halb des 
Grundst.


nur inner-
halb des 
Grundst.


nur in 

Gemein-
schaftsr.


1.500 € 

bzw. 
1.000 €

    
nur in 

Gemein-
schaftsr.

 81

82 Die Erweiterung gemäß Zeile 80 gilt nach beendetem 
Gebrauch auch bei Diebstahl außerhalb eines Gebäudes     

ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

nur in 
Gemein-
schaftsr.

ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.


ggf. Abzug 
Obliegen-
heitsverl.

   
nur in 

Gemein-
schaftsr.

 82

83 Die Erweiterung gemäß Zeile 80 gilt auch, wenn keine 
Sicherung gegen Diebststahl erfolgte       nicht bei 

Stühlen        83

84
Die Erweiterung gemäß Zeile 80 gilt auch für mit den 

Stühlen und Gehilfen nur lose verbundenes Zubehör, sofern 
dieses gleichzeitig gestohlen wird

 
nur mit 
Stühlen
verbund.


nur mit 
Stühlen
verbund.

 
nur mit 
Stühlen
verbund.

 
nur mit 
Stühlen
verbund.

  84

Einfacher Diebstahl auf dem Versicherungsgrundstück (nach Muster-VHB nicht versichert)

85 Versichert ist der einfache Diebstahl von Gartenmöbeln und 
Gartengeräten  2.000 € 10.000 € 

5% der 
VSu, max. 

5.000 €
 3.000 € 2% der 

VSu 5.000 € 5% der 
VSu  3% der 

VSu 5.000 €
25 €/qm,

 max. 
5.000 €

1.500 €  85

86 Versichert ist der einfache Diebstahl von Gartenskulpturen, 
Grills und Wäschespinnen  2.000 € nur Grills / 

10.000 € 
nur Spin-
nen / wie 
Zeile 85

ohne 
Spinnen / 
3.000 €

ohne 
Spinnen / 
3.000 €

ohne Spin-
nen / 2% 
der VSu

5.000 €
ohne Spin-
nen / 5% 
der VSu

ohne Spin-
nen / 3% 
der VSu

ohne Spin-
nen / 3% 
der VSu

5.000 €
25 €/qm,

 max. 
5.000 €

10.000 € 86

87 Versichert ist der einfache Diebstahl von Kinderspiel- und 
Sportgeräten sowie sonstigem Garteninventar 

nur Spiel-
geräte

/ 1.000 € 

Spielger.,
-zeug, Zier-

brunnen

nur Spiel-
geräte

/ 1.000 € 

nur Geräte 
/ 3.000 € 

5.000 € 
(Spielger. 

500 €)

nur Geräte 
/ 5% der 

VSu

nur 
Geräte

nur Be-
leuchtung / 
3% d. VSu

5.000 €
ohne Sport-
geräte / wie 

Zeile 85
10.000 € 87

88
Die Erweiterungen gemäß Zeile 85 bis 87 gelten bei 

Diebstahl auf dem gesamten Versicherungsgrundstück - 
inner- und außerhalb der Versicherungsräume

außerhalb, 
Gemein-
schaftsr.

außer-
halb von 
Räumen

außerhalb, 
Gemein-
schaftsr.


außerhalb 
der Vers.-

räume

außer-
halb von 
Räumen

außer-
halb von 
Räumen

außer-
halb von 
Räumen


außer-

halb von 
Räumen

außerhalb, 
Gemein-
schaftsr.

 
außer-

halb des 
Vers.-orts

  88

89 Versichert ist der einfache Diebstahl von Wäsche und 
Bekleidung 

nur     
Wäsche 2.000 € 10.000 € 

nur Wä-
sche / wie 
Zeile 85

 3.000 € 2% der 
VSu 5.000 € 5% der 

VSu
nur 

Wäsche
3% der 

VSu 5.000 €
25 €/qm,

 max. 
5.000 €

1.500 €  89

90
Die Erweiterung gemäß Zeile 89 gilt bei Diebstahl auf dem 
gesamten Versicherungsgrundstück - inner- und außerhalb 

der Versicherungsräume

außerhalb 
der Vers.-

räume

außer-
halb von 
Räumen

außerhalb, 
Gemein-
schaftsr.

außer-
halb der

Wohnung

außerhalb 
der Vers.-

räume

außerhalb
der Vers.-

räume

außer-
halb von 
Räumen

außerhalb 
der Vers.-

räume


außer-
halb von 
Räumen

außerhalb, 
Gemein-
schaftsr.

 
außer-

halb des 
Vers.-orts

außerhalb 
der Vers.-

räume
 90
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91 Die Erweiterung gemäß Zeile 89 gilt ohne Ausschluss 
bestimmter Kleidungsstücke 

Pelze, 
Leder, u. 
Alcantara

Pelze, 
Leder, u. 
Alcantara

Pelze, 
Leder, u. 
Alcantara

   
Leder u. 

Pelze max.
1.000 €

       91

92
Die Erweiterung gemäß Zeile 89 ist nicht auf Wäsche bzw. 

Bekleidung auf der Leine oder einen bestimmten Grund 
(z.B. zum Trocknen oder Lüften) beschränkt

Waschen, 
Trocknen, 
Bleichen

 
Waschen, 
Trocknen, 

Lüften


Waschen, 
Tr., Lüften, 
Bleichen

Waschen, 
Tr., Lüften, 
Bleichen

Waschen, 
Tr., Lüften, 
Bleichen


Waschen, 
Tr., Lüften, 
Bleichen

auf der 
Leine

auf der 
Leine

Waschen, 
Tr., Lüften, 
Bleichen

   92

93 Die Erweiterung gemäß Zeile 89 gilt auch bei Diebstahl zur 
Nachtzeit      

Leder u. 
Pelze nur 
tagsüber

      93

94 Versichert ist der einfache Diebstahl von Waschmaschinen 
und Wäschetrocknern  siehe

Zeile 187 10.000 € 
5% der 

VSu, max. 
5.000 €

 5.000 €   3% der 
VSu 5.000 €

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
1.500 €  94

95 Versichert ist der einfache Diebstahl von sonstigen 
Elektrogroßgeräten

siehe
Zeile 187 

Wäsche-
mangeln 
/ 5.000 €

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
95

96 Versichert ist der einfache Diebstahl von Gokarts und 
sonstigen Spielfahrzeugen

siehe
Zeile 187 5.000 €

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
 96

97
Die Erweiterungen gemäß Zeile 94 bis 96 gelten bei 

Diebstahl auf dem gesamten Versicherungsgrundstück - 
inner- und außerhalb der Versicherungsräume

in Gemein-
schafts-
räumen

außerhalb, 
Gemein-
schaftsr.

in Gemein-
schafts-
räumen

in Gemein-
schafts-
kellern

in Gemein-
schafts-
kellern

in Gemein-
schafts-
räumen

in Gemein-
schafts-
kellern

in Gemein-
schafts-
räumen

in Gemein-
schaftsr., 

Nebengeb.

in Gemein-
schafts-
räumen

außer-
halb des 

Vers.-orts

in Gemein-
schafts-
räumen

 97

98
Versichert ist der einfache Diebstahl von Antennenanlagen, 

Markisen und Überwachungseinrichtungen (siehe Zeile 190) 
auf dem gesamten Versicherungsgrundstück

siehe
Zeile 187 

nur Überw.-
einricht. 
/ 2.000 €

5.000 € 1.000 €  98

99
Versichert ist der einfache Diebstahl von Anlagen der 

regenerativen Energieversorgung (siehe Zeile 191) auf dem 
gesamten Versicherungsgrundstück

 99

100
Versichert ist der einfache Diebstahl von Kleinvieh (z.B. 
Schafe, Kaninchen, Geflügel) einschließlich Futter- und 

Streuvorräten auf dem gesamten Versicherungsgrundstück

1% der 
VSu 100

Trickdiebstahl, sonstiger einfacher Diebstahl (nach Muster-VHB nicht versichert)

101 Versichert ist die Entwendung versicherter Sachen durch 
Trickdiebstahl 1.000 € siehe

Zeile 187 2.000 € 2% der 
VSu 1.000 € 2.000 €  1.000 € 500 €  3% der 

VSu
3% der 

VSu 1.000 €
10 €/qm, 

 max. 
1.000 €

1.500 € 10.000 € 101

102 Die Erweiterung gemäß Zeile 101 gilt auch für Bargeld und 
sonstige Wertsachen 1.000 € 2.000 € 2% der 

VSu 1.000 € 2.000 €
sonstige 

max. 
1.000 €

1.000 €
nur Eigen-
tum des 

VN / 500 €

sonstige 
max. 

1.000 €

3% der 
VSu

3% der 
VSu 1.000 €

10 €/qm, 
 max. 

1.000 €
1.500 € 10.000 € 102

103
Die Erweiterung gemäß Zeile 101 gilt auch für Schäden 

durch den Missbrauch entwendeter Kunden-, Scheck- oder 
Kreditkarten

2.000 € 500 € 3% der 
VSu 750 € 10.000 € 103

104 Die Erweiterung gemäß Zeile 101 gilt für Personen jeden 
Alters      ab 50 

Jahre 
ab 60 
Jahre         104

105 Die Erweiterung gemäß Zeile 101 gilt auch außerhalb des 
Versicherungsorts  105
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106 Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen 
am Arbeitsplatz während der Geschäftszeiten 2.000 € 3.000 € 500 €  1.000 €

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
3.000 € 106

107 Die Erweiterung gemäß Zeile 106 gilt auch für elektronische 
Geräte 2.000 € Zeitwert 500 € Zeitwert 1.000 € 25 €/qm 

Zeitwert 3.000 € 107

108 Die Erweiterung gemäß Zeile 106 gilt auch für Bargeld und 
sonstige Wertsachen 100 €

25 €/qm, 
Geld max. 

250 €
108

109
Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen 

während eines stationären Aufenthaltes innerhalb eines 
Krankenhauses aus dem Patientenzimmer

 2.000 €  1.000 €  1.000 € 2% der 
VSu

bei med. 
Betreuung 

/ 500 €

bei Heil-
maßnahme 

/ 1.200 €
 3% der 

VSu 1.000 €
25 €/qm,

 max. 
5.000 €

750 €  109

110
Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen 

während eines stationären Aufenthaltes innerhalb einer 
Kuranstalt aus dem Patientenzimmer

2.000 €  1.000 €  2% der 
VSu

bei med. 
Betreuung 

/ 500 €

bei Heil-
maßnahme 

/ 1.200 €
 3% der 

VSu

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
750 €  110

111
Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen 

während eines stationären Aufenthaltes innerhalb einer 
Rehabilitationseinrichtung aus dem Patientenzimmer

in Reha-
Centern

siehe
Zeile 187 

bei med. 
Betreuung 

/ 500 €

bei Heil-
maßnahme 

/ 1.200 €

3% der 
VSu

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
750 €  111

112
Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen 

während eines stationären Aufenthaltes innerhalb eines 
Pflegeheims aus dem Patientenzimmer

 siehe
Zeile 187

bei med. 
Betreuung 

/ 500 €

bei Kurz-
zeitpflege

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
 112

113
Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen 

während eines stationären Aufenthaltes innerhalb eines 
Altenheims aus den dortigen Wohnräumen

 siehe
Zeile 187

bei med. 
Betreuung 

/ 500 €

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
 113

114 Die Erweiterungen gemäß Zeile 109 bis 113 gelten auch für 
elektronische Geräte  2.000 € 250 € 1.000 € 1.000 € 2% der 

VSu 500 € 1.200 €  3% der 
VSu 1.000 € 25 €/qm 

Zeitwert 750 €  114

115 Die Erweiterungen gemäß Zeile 109 bis 113 gelten auch für 
Bargeld und sonstige Wertsachen 

2.000 €,  
Geld max. 

200 €
100 € 250 € nur Geld  

/ 150 €

2% d. VSu, 
Geld max. 

200 €
100 €

in Schrank,
Nachttisch 

/ 600 €

Geld max. 
200 €

3% der 
VSu, max. 

500 €

1.000 €,  
Geld max. 

150 €

25 €/qm,
 Geld max. 

250 €
150 € 750 € 115

116
Versichert ist der einfache Diebstahl versicherter Sachen in 

den Praxisräumen eines Arztes, Physiotherapeuten oder 
Heilpraktikers während ambulanten Behandlungen

nicht in 
Heilpraxen

siehe
Zeile 187

bei med. 
Betreuung 

/ 500 €

nur in 
Arztpraxen 
/ 1.000 €

25 €/qm,
 max. 

5.000 €
 116

117 Die Erweiterung gemäß Zeile 116 gilt auch für elektronische 
Geräte  500 € 1.000 € 25 €/qm 

Zeitwert  117

118 Die Erweiterung gemäß Zeile 116 gilt auch für Bargeld und 
sonstige Wertsachen 100 € 1.000 €

25 €/qm,
 Geld max. 

250 €
750 € 118

119 Versichert ist der einfache Diebstahl von Reisegepäck siehe
Zeile 187

nur Koffer 
/ SB 100 € 1.000 € 119

120 Versichert ist der einfache Diebstahl sonstiger versicherter 
Sachen außerhalb des Versicherungsorts

Taschen, 
Entreißen 
/ 1.000 €

siehe
Zeile 187

Taschen / 
ab 60 J. /
1.000 €

Taschen / 
ab 60 J. /

1% d. VSu

Taschen / 
3% der 

VSu

25 €/qm, 
 max. 

5.000 €
120
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Weitere strafbare Handlungen (nach Muster-VHB nicht versichert)

121
Versichert sind Schäden an Antennenanlagen, Markisen 
und Überwachungseinrichtungen (siehe Zeile 190) durch 

böswillige Beschädigung
10.000 €

nur Anten-
nenanl., 

Markisen


nur Graffiti-
schäden / 
1% d. VSu

  121

122
Versichert sind Schäden an Anlagen der regenerativen 

Energieversorgung (siehe Zeile 191) durch böswillige 
Beschädigung

  122

123 Versichert sind Schäden an sonstigen versicherten Sachen 
(z.B. Garteninventar) durch böswillige Beschädigung 10.000 €  

nur Graffiti-
schäden / 
1% d. VSu

  123

124 Die Erweiterung gemäß Zeile 123 gilt auch außerhalb des 
Versicherungsorts      124

125
Versichert sind Vermögensschäden durch unberechtigte 
Online-Überweisungen von privaten Bankkonten infolge 

Phishing beim Online-Banking
1.000 € 2% der 

VSu 1.000 € 500 € 2% der 
VSu 1.000 € 500 € 3.000 € 125

126
Die Erweiterung gemäß Zeile 125 gilt nicht nur für 

bestimmte Arten des Online-Bankings (z.B. PIN/TAN-
Verfahren)

      PIN/TAN-
Verfahren  126

127
Die Erweiterung gemäß Zeile 125 gilt beim Online-Banking 

innerhalb der versicherten Wohnung nicht nur bei 
Benutzung bestimmter Geräte


zum vers. 
Hausrat 
zählende

    eigener 
PC  127

128
Die Erweiterung gemäß Zeile 125 gilt beim Online-Banking 

außerhalb der versicherten Wohnung nicht nur bei 
Benutzung bestimmter Geräte

eigener PC,
Laptop

zum vers. 
Hausrat 
zählende

eigener PC,
Laptop 

eigener PC
Laptop, 

Smartph.

eigener PC,
Laptop

eigener 
PC  128

129
Die Erweiterung gemäß Zeile 125 gilt ausdrücklich auch für 

Bankkonten der mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Personen

 129

130 Die Erweiterung gemäß Zeile 125 ist nicht an die Einhaltung 
besonderer vertraglicher Obliegenheiten geknüpft   130

131
Versicherungsschutz besteht abweichend von Zeile 125 

auch für unberechtigte Online-Bestellungen infolge Phishing 
beim Online-Einkauf

 131

LW-Bruchschäden

132
Versichert sind gemäß den Muster-VHB Bruchschäden an 

zum Hausrat gehörenden Schläuchen, die mit den 
Wasserversorgungsrohren verbunden sind

nein
nur Spül-/
Waschm.

/ 500 €
 nein             132

133
Versichert sind Bruchschäden an zum Hausrat gehörenden 
Rohren von Anlagen der regenerativen Energieversorgung 
(Muster-VHB nur Solarheizungs-, Wärmepumpenanlagen)

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

außer 
Windkraft-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

 133

134
Versichert sind gemäß den Muster-VHB Bruchschäden an 

zum Hausrat gehörenden Rohren von Wasserlösch- und 
Berieselungsanlagen

   nein             134
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135
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB 

Bruchschäden an zum Hausrat gehörenden innenliegenden 
Regenwasserableitungs-, Lüftungs,- und Gasrohren

    135

136
Versichert sind Bruchschäden durch Frost an zum Hausrat 
gehörenden Anlagen der regenerativen Energieversorgung 
(Muster-VHB nur Solarheizungs-, Wärmepumpenanlagen)

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

außer 
Windkraft-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

 136

137
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB 

Bruchschäden an zum versicherten Hausrat gehörenden 
Wasserlösch- und Berieselungsanlagen

nur durch 
Frost  137

138
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB 

Bruchschäden an zum Hausrat gehörenden 
Regenwassernutzungsanlagen

nur durch 
Frost   138

139
Versichert sind Bruchschäden an zum Hausrat gehörenden 

Heizkörpern, Boilern, ähnlichen Teilen von Warmwasser- 
oder Dampfheizungsanlagen (Muster-VHB nur durch Frost)

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost  139

140
Versichert sind Bruchschäden an zum Hausrat gehörenden 
Badeenrichtungen, Waschbecken und Spülklosetts (Muster-

VHB nur durch Frost)

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

150 € 
(frostbed.
unbegr.)

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

500 € 
(frostbed. 
unbegr.)

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost 140

141 Versichert sind Bruchschäden an zum Hausrat gehörenden 
Armaturen (Muster-VHB nur durch Frost)

nur durch 
Frost

500 € 
(frostbed.
unbegr.)

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost  nur durch 

Frost
nur durch 

Frost

500 € 
(frostbed.
unbegr.)

nur durch 
Frost

nur durch 
Frost

3% d. VSu 
(frostbed. 
unbegr.)

500 € 
(frostbed.
unbegr.)


250 € 

(frostbed.
unbegr.)

 141

142 Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB auch der 
Austausch von Armaturen im Bereich der Rohrbruchstelle

nur als
Mieter /
750 €

500 € 3% der 
VSu  250 €  142

LW-Nässeschäden

143
Versichert ist entsprechend den Muster-VHB der Austritt 

von Leitungswasser aus Wasserlösch- und 
Berieselungsanlagen

   nein             143

144 Versichert ist entsprechend den Muster-VHB der Austritt 
von Leitungswasser aus Aquarien und Wasserbetten      

keine Be-
füll-/Entl.-
schäden

         144

145
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB der Austritt 

von Leitungswasser aus nicht mit dem Rohrsystem 
verbundenen Schwimmbecken


bis 500 l 

Fassungs-
vermögen

    145

146
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB der Austritt 

von Leitungswasser aus Wassersäulen und 
Zimmerbrunnen

             146

147
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB der Austritt 

von Regenwasser aus innenliegenden 
Regenwasserableitungsrohren

               147

148 Die Erweiterung gemäß Zeile 147 gilt auch für den Austritt 
aus Regenwassernutzungsanlagen 

bis 10.000 l 
Fassungs-
vermögen

     148

149
Versichert ist der Austritt von Stoffen (siehe Zeile 151 bis 
154) aus Anlagen der regenerativen Energieversorgung 

(Muster-VHB nur Solarheizungs-, Wärmepumpenanlagen)

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

außer 
Windkraft-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

nur Solarh.-
Wärmep.-
anlagen

 149
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150
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB der Austritt 
von Stoffen (siehe Zeile 151 bis 154) aus innenliegenden 

Lüftungs- und Gasrohren

nur 
Lüftungs-

rohre
  150

151
Versichert ist der Austritt von Kühl-, Kältemitteln, Solen und 

Ölen aus allen versicherten Rohren/Anlagen (Muster-VHB 
nur Klima-, Wärmepumpen-, Solarheizungsanlagen)


nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.


nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.


nur Klima-
Wärmep.-
Solarh.anl.

  151

152
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB auch der 

Austritt von sonstigen wärmetragenden Flüssigkeiten aus 
allen versicherten Rohren/Anlagen

     152

153
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB auch der 

Austritt von sonstigen flüssigen Stoffen aus allen 
versicherten Rohren/Anlagen

 153

154
Versichert ist neben dem Austritt von Wasserdampf 

(=Muster-VHB) auch der Austritt von sonstigen 
gasförmigen Stoffen aus allen versicherten Rohren/Anlagen

  154

155
Versicherungsschutz besteht in Erw. der Muster-VHB auch 

für Schäden durch Berieselungsdüsenbedienung oder 
Sprinkleröffnen durch Umbau-/Reparaturarbeiten, Drucktest

  155

156
Versicherungsschutz besteht in Erweiterung der Muster-

VHB auch für Schäden durch bestimmungswidrig 
austretendes Plansch- und Reinigungswasser

 156

Sonstiges zur Leitungswassergefahr

157 Ersetzt wird in Erweiterung der Muster-VHB auch der 
Wasserverlust nach einem versicherten Rohrbruch   1.000 € 10.000 €   1.000 €  3% der 

VSu 1.500 €    157

158 Ersetzt wird in Erweiterung der Muster-VHB auch der 
Gasverlust nach einem versicherten Rohrbruch 10.000 € 500 €  3% der 

VSu 1.500 €    158

159 Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB 
Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen

von Ab-
leitungsr.
/ 500 €

 159

160 Die Erweiterung gemäß Zeile 159 gilt ausdrücklich auch für 
innenliegende Regenfallrohre  160

161
Die Kosten gemäß Zeile 159 werden auch übernommen, 

wenn durch die Verstopfung kein ersatzpflichtiger 
Leitungswasserschaden entstanden ist

  161

Sturm und Hagel

162 Für Sturm gilt keine Mindest-Windstärke (Muster-VHB 
mindestens Windstärke 8)

innerhalb 
der Vers.-

räume
   162

163
Auf Sturmschäden wird auch aus dem einwandfreien 

Zustand des Gebäudes, in dem sich die Sachen befanden, 
oder verbundenen Gebäuden geschlossen (=Muster-VHB)

nicht von 
verbund. 

Gebäuden

nicht von 
verbund. 

Gebäuden


nicht von 
verbund. 

Gebäuden
            163
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164
Verzicht auf die Kausalvorschriften nach Muster-VHB 

(Sturm/Hagel muss unmittelbar wirken oder Gegenstände 
auf Gebäude - auch baulich verbundene - werfen) 

  164

165
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden 

durch Niederschläge, auch wenn diese durch nicht sturm- 
oder hagelbedingte Gebäudeöffnungen eindringen


3% der 
VSu / 

SB 250 €
2.500 € 3.000 € 165

Weitere Elementargefahren Elementar 
Prestige Elementar II

166
Gemäß den Muster-VHB ist Überschwemmung und 

Rückstau durch Ausuferung von oberirdischen Gewässern 
versichert

  
nur von

Binnenge-
wässern

            166

167
Gemäß den Muster-VHB ist Überschwemmung durch 
Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
Ausuferung oder Witterungsniederschlägen versichert

nicht ver-
sichert                167

168 Gemäß den Muster-VHB ist Erdsenkung (Absenkung des 
Erdbodens über naurbedingten Hohlräumen) versichert

Erdfall 
(Einsturz 

des Erdb.)


Erdfall 
(Einsturz 

des Erdb.)

Erdfall 
(Einsturz 

des Erdb.)
            168

169
Neben Schneedruck (Wirkung des Gewichts von Schnee- 

und Eismassen =Muster-VHB) sind auch Dachlawinen 
versichert

     169

170
Zu Lawinen (an Berhängen niedergehende Schnee- und 

Eismassen =Muster-VHB) zählen ausdrücklich auch die bei 
ihrem Abgang verursachten Druckwellen

         170

171 Entsprechend den Muster-VHB ist für die weiteren 
Elementargefahren keine Wartezeit vorgesehen 1 Monat teilweise 

14 Tage
teilweise 
1 Monat

teilweise 
14 Tage 1 Monat   1 Monat  14 Tage teilweise 

1 Monat 1 Monat 14 Tage 28 Tage   171

172
Entsprechend den Muster-VHB ist für die weiteren 

Elementargefahren kein Sonderkündigungsrecht des VR 
vorgesehen

Kündi-
gungs-
recht

Kündi-
gungs-
recht

teilw. 
Kündi-
gungsr.

 
Kündi-
gungs-
recht

 
Kündi-
gungs-
recht


teilw. 

Kündi-
gungsr.

Kündi-
gungs-
recht


Kündi-
gungs-
recht

  172

173
Entsprechend den Muster-VHB ist für die weiteren 
Elementargefahren kein besonderes Haftungslimit 

vorgesehen
         2,5 Mio. €       173

174
Bei Schäden durch Überschwemmung, Rückstau, 

Erdbeben und Vulkanausbruch wird entgegen den Muster-
VHB kein Selbstbehalt abgezogen

1%, mind.
500 max.
5.000 €

500 €
10%, mind.
250 max.
2.500 €

abhängig 
vom 

Risikoort 

10%, mind.
500 max.
5.000 €

10%, mind.
250 max.
3.000 €

10%, mind.
250 max.
5.000 €

10%, mind.
500 max.
5.000 €

5%, mind.
500 max.
5.000 €

10%, mind.
250 max.
5.000 €

10%, mind.
250 max.
1.500 €

10%, mind.
500 max.
5.000 €

 1.000 €   174

175
Bei Schäden durch Ersenkung/-fall, Erdrutsch, 

Schneedruck und Lawinen wird entgegen den Muster-VHB 
kein Selbstbehalt abgezogen

1%, mind.
500 max.
5.000 €

500 € 
abhängig 

vom 
Risikoort 

10%, mind.
500 max.
5.000 €

10%, mind.
250 max.
3.000 €

10%, mind.
250 max.
5.000 €

10%, mind.
500 max.
5.000 €

5%, mind.
500 max.
5.000 €

10%, mind.
250 max.
5.000 €

10%, mind.
250 max.
1.500 €

10%, mind.
500 max.
5.000 €

 1.000 €   175

Sonstige Gefahren

176
In Erweiterung der Muster-VHB sind Schäden durch auf 

dem Versicherungsgrundstück gelagerte radioaktive 
Isotope (z.B. in Feuermeldern) eingeschlossen

    100.000 €   176

177 Schäden durch Innere Unruhen sind abweichend von den 
Muster-VHB nicht generell ausgeschlossen   nur

Zeile 178
nur

Zeile 178
nur

Zeile 178
nur

Zeile 178   nur
Zeile 178   nur

Zeile 178   177
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178 Schäden durch Innere Unruhen sind auch als eigenständige 
Schadenursache versichert

siehe
Zeile 187     siehe

Zeile 187      178

179 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden 
durch Streik und Aussperrung

siehe
Zeile 187    siehe

Zeile 187       179

180
Die Erweiterungen gemäß Zeile 177 bis 179 gelten ohne 

Ausschluss von Schäden durch Arbeitnehmer oder sonstige 
berechtigt anwesende Personen

        180

181 Die Erweiterungen gemäß Zeile 177 bis 179 sind nicht mit 
einem Sonderkündigungsrecht des VR verbunden

siehe 
Zeile 370          181

182
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB innerhalb 

des Versicherungsorts Schäden durch eindringendes 
Schalenwild (z.B. Wildschwein, Rothirsch)

siehe
Zeile 187  5.000 € 182

183
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden an 

Wäsche in Waschmaschinen durch technischen 
Maschinendefekt

siehe
Zeile 187  siehe

Zeile 187 183

184 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden 
durch Transportmittelunfall

siehe
Zeile 187 

innerhalb 
Europas / 
1% d. VSu

500 €  250 €   1.000 € 10.000 € 184

185
Versichert sind in Erw. der Muster-VHB Schäden auf 

Reisen während des Gewahrsams eines Beförderungs-, 
Beherbergungsunternehmens oder Gepäckaufbewahrung

siehe
Zeile 187

siehe
Zeile 187

siehe
Zeile 187

Fahrrad /
nur Be-

förderung
1.000 € 185

186
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Schäden 
während eines durch eine Möbelspedition ausgeführten 

Umzuges

siehe
Zeile 187

siehe
Zeile 187  186

187 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB sonstige 
Schäden durch unbenannte Gefahren

SB 500 € 
oder 

SB 250 € 
SB 1.500 €  187

Versicherte Sachen, Versicherungsort

188
In das Gebäude eingefügte Sachen sind versichert, sofern 

der VN diese als Mieter/Wohnungseigentümer auf seine 
Kosten beschafft oder übernommen hat (=Muster-VHB)

nur als 
Mieter                188

189 Serienmäßig hergestellte Anbaumöbel/-küchen sind gemäß 
den Muster-VHB ausdrücklich versichert   nein              189

190 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auf dem 
Grundstück befindliche Sicherungs-/Überwachungsanlagen

ohne 
akustische 

nur bei 
Einbruch / 
1% d. VSu 

nur bei 
Einbruch / 

2.000 € 

nur in 
den Vers.-

räumen

ohne 
akustische

ohne 
akustische       190

191
Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB auf dem 

Grundstück befindliche Anlagen der regenerativen 
Energieversorgung

außer 
Windkraft-
anlagen

 191

192
Für Sturm-/Hagelschäden an versicherten Anlagen gemäß 

Zeile 190 und 191 besteht auch Schutz, wenn sie sich 
außerhalb von Gebäuden befinden

   
nur Sturm-
schäden / 
SB 100 €

 192
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193
Elektrofahrräder mit Tretunterstützung bis 25 km/h und 

maximal 250 Watt Motorleistung (Pedelecs) sind in 
Erweiterung der Muster-VHB ausdrücklich versichert


nur Dieb-
stahl (s.
Zeile 70)


nur Dieb-
stahl (s.
Zeile 70)

nur Dieb-
stahl (s.
Zeile 70)

nur Dieb-
stahl (s.
Zeile 70)

nur Dieb-
stahl (s.
Zeile 70)


nur Dieb-
stahl (s.
Zeile 70)

  193

194
Versichert sind neben Krankenfahrstühlen, Rasenmähern, 

Gokarts, Modell- und Spielfahrzeugen (=Muster-VHB) auch 
sonstige nicht versicherungspflichtige Kfz bis 6 km/h

keine 
Modell-

fahrzeuge

keine 
Modell-

fahrzeuge

keine 
Modell-

fahrzeuge

keine 
Modell-

fahrzeuge

keine 
Modell-

fahrzeuge

keine 
Modell-

fahrzeuge
 194

195 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB Teile und 
Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern 

nur außer-
halb des 
Kfz/Anh.

 
nur Reifen, 
Dachboxen 
/ 1.000 €

nur Reifen, 
Dachboxen 

/ 500 €


nur Reifen, 
Dachboxen 

/ 500 €

nur Reifen, 
Dachboxen 
/ 2% d.VSu

   195

196 Die Erweiterung gemäß Zeile 195 gilt für alle versicherten 
Gefahren        

nur für 
Einbruch-
diebstahl

   196

197
Versichert sind neben Surfgeräten, Kanus, Ruder-, Falt-, 
und Schlauchbooten inkl. deren Motoren (=Muster-VHB) 

auch sonstige nicht führerscheinpflichtige Wasserfahrzeuge
 197

198
Versichert sind neben Fall-, Gleitschirmen und nicht 

motorisierten Flugdrachen (=Muster-VHB) auch 
Flugmodelle

nur Flug-
zeug-

modelle


nur Flug-
zeug-

modelle
 198

199 Versichert sind in Erweiterung der Muster-VHB nicht 
eingebaute Teile von Wasser- und Luftfahrzeugen     nur von 

Booten  199

200
Entsprechend den Muster-VHB sind berufliche und 

gewerbliche Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände 
auch in reinen Arbeitszimmern versichert

keine 
Daten-
träger

max. 50% 
Flächen-

anteil

keine 
Daten-
träger

   1.500 €          200

201 In Erweiterung der Muster-VHB ist auch Handelsware 
versichert

mit Ein-
schrän-
kungen

5.000 € 3.000 €
30% der 

VSu, max. 
5.000 €

20% der 
VSu, max. 
20.000 €

5.000 €
35% der 

VSu, max. 
15.000 €

5% der 
VSu 5.000 € 10.000 € 1.500 €  201

202 In Erweiterung der Muster-VHB sind auch 
Musterkollektionen versichert

kein Aus-
schluss

kein Aus-
schluss 5.000 € kein Aus-

schluss

30% der 
VSu, max. 

5.000 €

20% der 
VSu, max. 
20.000 €

5.000 €
35% der 

VSu, max. 
15.000 €

5% der 
VSu 5.000 € 10.000 € 1.500 €  202

203 In Erweiterung der Muster-VHB sind auch sonstige dem 
Beruf oder Gewerbe dienende Sachen versichert

20% der 
VSu, max. 
20.000 €

35% der 
VSu   203

204
In Erweiterung der Muster-VHB zählen zum 

Versicherungsort auch beruflich/gewerblich genutzte 
Räume, die nicht nur über die Wohnung zu betreten sind

nicht in 
Neben-

gebäuden

max. 50% 
Flächen-

anteil

max. 50% 
Flächen-

anteil

30% der 
VSu

Arbeitsger. 
u. Einricht.
m. 1.500 €

20.000 € 35% der 
VSu   204

205
Die Erweiterung gemäß Zeile 204 gilt auch, wenn dort 

Angestellte beschäftigt werden und/oder Publikumsverkehr 
stattfindet

      205

206
Zum Versicherungsort zählen auch zur Wohnung 

gehörende Loggien, Balkone und unmittelbar an das 
Gebäude anschließende Terrassen (=Muster-VHB) 

nein  
Terrassen 
nur, wenn
überdacht

            206

207
In Erweiterung der Muster-VHB besteht auf zur Wohnung 

gehörenden Balkonen, Loggien und Terrassen auch Schutz 
gegen Sturm-/Hagelschäden

siehe
Zeile 206

siehe
Zeile 208     nur Sturm-

schäden  207

208
In Erweiterung von Zeile 207 sind Sturm-/Hagelschäden an 

versicherten Sachen außerhalb von Gebäuden auf dem 
gesamten Grundstück versichert

siehe
Zeile 213

nur Garten-
inventar / 

nur Sturms.
   nur Sturm-

schäden

siehe
Zeile 213 
bis 215

208
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209 Für die Erweiterungen gemäß Zeile 207 und 208 gilt keine 
besondere Entschädigungsgrenze und/oder Selbstbehalt  500 €  

1.000 € / 
Zeile 208 
SB 250 €

 SB 100 €  209

210
Entsprechend den Muster-VHB sind Waschmaschinen, 

Wäschetrockner und sonstige versicherte Sachen in 
gemeinschaftlich genutzten Räumen versichert

nur 
Waschm./
-trockner

               210

211 Abweichend von den Muster-VHB müssen die 
gemeinschaftlich genutzten Räume nicht verschließbar sein     211

212
In Einfamilienhäusern zählt in Erweiterung der Muster-VHB 

auch die vermietete Einliegerwohnung zum 
Versicherungsort

keine Wert-
sachen    3% der 

VSu   212

213
Gartenmöbel, Gartengeräte und sonstiges Garteninventar 

sind in Erweiterung der Muster-VHB auf dem gesamten 
Grundstück versichert

   213

214 Die Erweiterung gemäß Zeile 213 gilt auch für Bekleidung, 
Wäsche, Waschmaschinen und Wäschetrockner   214

215
Die Erweiterung gemäß Zeile 213 gilt auch für Fahrräder, 

Fahrradanhänger, Gokarts, sonstige Spielfahrzeuge, 
Kinderwagen, Roll-/Krankenfahrstühle und Gehhilfen

  215

216
Abweichend von Zeile 213 bis 215 sind sämtliche 

versicherten Sachen auf dem gesamten Grundstück 
versichert

 216

217 Zum Versicherungsort zählen auch Carports innerhalb des 
Grundstücks (Muster-VHB nur Garagen)    217

218
Entsprechend den Muster-VHB zählen auch Garagen 

außerhalb des Grundstücks zum Versicherungsort, sofern 
sie sich in der Nähe befinden

  
nur auf 

Nachbar-
grundst.

  5.000 €   
keine Wert-
sachen / 
5.000 €

     218

219
In Erweiterung der Muster-VHB zählen auch weiter 

entfernte Garagen zum Versicherungsort, sofern sie sich 
innerhalb des Wohnortes befinden

 5.000 €   
keine Wert-

sachen / 
5.000 €

   219

220
In Erweiterung von Zeile 219 zählen auch Garagen, die sich 

innerhalb einer an den Wohnort angrenzenden Gemeinde 
befinden, zum Versicherungsort

5.000 €   220

Wertsachen

221
Taschen- und Armbanduhren(sammlungen) zählen gemäß 

den Muster-VHB nicht zu den eingeschränkt versicherten 
Wertsachen

 
Wert-

sachen     
Wert-

sachen        221

222 Telefonkarten(sammlungen) zählen gemäß den Muster-
VHB nicht zu den eingeschränkt versicherten Wertsachen

Wert-
sachen

Wert-
sachen

Wert-
sachen              222

223 Gesamt-Entschädigungsgrenze für Wertsachen (Muster-
VHB ohne Vorschlagswert)

30% der 
VSu 150 €/qm 30.000 € 40% der 

VSu
25% der 

VSu

40% der 
VSu, max. 
50.000 €

100%
der VSu

100%
der VSu 50.000 € 40% der 

VSu
100%

der VSu
40% der 

VSu
30% der 

VSu 75.000 € 30% der 
VSu

40% der 
VSu 223
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224
Auch dauernd in Bankschließfächern oder -tresoren 

aufbewahrte Wertsachen sind bis zur vollen 
Entschädigungsgrenze gemäß Zeile 223 versichert

 30.000 € nicht 
versichert 20.000 € 20% der 

VSu    30.000 € 20% der 
VSu  30% der 

VSu 20.000 €    224

225
In Wertschutzschränken aufbewahrtes Bargeld ist 

entsprechend den Muster-VHB bis zur vollen 
Entschädigungsgrenze gemäß Zeile 223 versichert

             10.000 €   225

226
Entschädigungsgrenze für nicht in Wertschutzschränken 

aufbewahrtes Bargeld und auf Geldkarten geladene 
Beträge (Muster-VHB ohne Vorschlagswert)

1.000 € 3.000 € 1.500 € 2.000 € 1.000 € 3.000 € 1.000 € 3.000 € 5.000 € 1.000 € 3.500 € 2.000 € 1.500 € 3.000 € 1.200 € 1.500 € 226

227
Die Entschädigungsgrenze nach Zeile 226 für Bargeld 

erhöht sich, wenn der Betrag nachweislich innerhalb einer 
Woche vor dem Schaden vom VN-Konto abgehoben wurde

7.500 € 227

228
Entschädigungsgrenze für nicht in Wertschutzschränken 

aufbewahrte Urkunden, Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere (Muster-VHB ohne Vorschlagswert)

2.500 € 3.000 € 30.000 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 35.000 € 5.000 € 20.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 228

229
Entschädigungsgrenze für nicht in Wertschutzschränken 
aufbewahrten Schmuck, Münzen, Briefmarken, Gold und 

Platin (Muster-VHB ohne Vorschlagswert)
20.000 € 25.000 € 30.000 € 30.000 € 20.000 € 40.000 € 50.000 € 40.000 € 35.000 € 25.000 € 50.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 30.000 € 40.000 € 229

Außenversicherung

230 Gesamt-Entschädigungsgrenze im Rahmen der 
Außenversicherung (Muster-VHB ohne Vorschlagswert)

100% der 
VSu

150 €/qm, 
 max. 

30.000 €
20.000 € 40% der 

VSu

20% der 
VSu, max. 
20.000 €

100% der 
VSu

100% der 
VSu

100% der 
VSu 30.000 € 20% der 

VSu
100% der 

VSu
20% der 

VSu

25% der 
VSu, mind. 
10.000 €

20.000 € 20% der 
VSu

40% der 
VSu 230

231
Für Wertsachen gelten entsprechend den Muster-VHB 

zusätzlich die gleichen Entschädigungsgrenzen wie in der 
Innenversicherung (Zeile 223 bis 229)

 
2.000 €, 
Bargeld 
1.500 €

             231

232
Für Foto-/Filmapparate, Mobiltelefone und tragbare 

elektronische Geräte gilt in der Außenversicherung keine 
besondere Entschädigungsgrenze (=Muster-VHB)

  2.000 €              232

233 In Erweiterung der Muster-VHB gelten auch Zeiträume von 
mehr als 3 Monaten als vorübergehend 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 6 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 6 Monate 8 Monate 12 Monate 6 Monate 6 Monate 233

234
In Erweiterung der Muster-VHB gilt bei einem Berufs-, 

Studien- oder Urlaubsaufenthalt im Ausland auch ein 
Zeitraum von bis zu einem Jahr als vorübergehend

nur Berufs./
15% d.VSu,
m. 15.000€

        234

235
Während Ausbildung, freiwilligem Wehrdienst, Jugend- 

oder Bundesfreiwillligendienst besteht Schutz, solange kein 
eigener Hausstand gegründet wird (=Muster-VHB)

nicht wäh-
rend Frei-
willigend.

nicht wäh-
rend Frei-
willigend.


nicht wäh-
rend Frei-
willigend.

nicht wäh-
rend Frei-
willigend.

nicht wäh-
rend Frei-
willigend.


nicht wäh-
rend Frei-
willigend.

 
nicht wäh-
rend Frei-
willigend.

     235

236
In Erweiterung von Zeile 235 besteht auch bei Gründung 
eines eigenen Hausstands Schutz, sofern es sich um ein 

alleinbewohntes Zimmer oder Appartement handelt

siehe 
Zeile 358

siehe 
Zeile 358

siehe 
Zeile 358

siehe 
Zeile 358

siehe 
Zeile 358

siehe 
Zeile 358

siehe 
Zeile 358  siehe 

Zeile 358
siehe 

Zeile 358 20.000 € siehe 
Zeile 358  236

237 Abweichend von Zeile 236 gilt der erweiterte Schutz ohne 
Einschränkung auf alleinbewohnte Zimmer/Appartements  237

238
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB auch Hausrat, 

der sich dauerhaft in einer beruflich bedingten 
Zweitwohnung befindet

150 €/qm, 
max. 

25.000 €

1 Jahr / 
15% d.VSu, 
m. 15.000€

15.000 €
20% der 

VSu, max. 
20.000 €

15.000 € 238
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239
Eigene Sportausrüstung ist in Erweiterung der Muster-VHB 

auch versichert, wenn sie sich dauerhaft außerhalb des 
Versicherungsorts befindet

 2.000 €  3.000 €
2% der 

VSu, max. 
1.500 €

2% der 
VSu 1.000 € 2.500 € 3% der 

VSu
5% der 

VSu 5.000 € 2.500 €  239

240
Die Erweiterung gemäß Zeile 239 gilt nicht nur, wenn sich 
die Sportausrüstung in einem verschlossenen Raum oder 

Behältnis (Spind/Schrank) befindet

Sport-
stätte  Raum, 

Behältnis Behältnis  
Raum, 
Spind, 

Schrank
  Raum, 

Behältnis 
ED nur 

aus Stahl-
schrank

 240

241
Eigene Arbeitsgeräte sind in Erweiterung der Muster-VHB 

auch versichert, wenn sie sich dauerhaft außerhalb des 
Versicherungsorts befinden

am Arbeits-
platz /

2.000 €
5.000 € 241

242
Die Muster-VHB sehen bei Einbruchdiebstahlschäden am 
Arbeitsplatz keinen Ausschluss von Wertsachen und auch 

keine Beschränkung für elektronische Kleingeräte vor
 

siehe  
Zeile 231 
und 232

      
Ausschl.

bzw. 
Zeitwert

     242

243
Versichert ist in Erweiterung der Muster-VHB auch die 

Beraubung von Personen, die der VN mit der Betreuung 
der Sachen beauftragt hat

   243

244
In Erweiterung der Muster-VHB ist der Versicherungsschutz 

für Sturm-/Hagelschäden nicht auf Schäden innerhalb von 
Gebäuden begrenzt

während 
Reisen  244

Aufräum-, Bewegungs-, Schutz-, Bewachungs- und Schlossänderungskosten

245
Aufräum-, Bewegungs- und Schutzkosten werden 

entsprechend den Muster-VHB ohne besondere 
Entschädigungsgrenze übernommen

            100.000 €    245

246
Übernommen werden entsprechend den Muster-VHB 

Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz 
versicherter Sachen

      
nur 

infolge 
ED

    20.000 €    246

247
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund 
gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften

ab 20.000 € 
Schaden-

höhe

Absperr-
kosten / 

100.000 €
 247

248
Kosten für die erforderliche Bewachung versicherter 

Sachen werden in Erweiterung der Muster-VHB ohne 
zeitliche Begrenzung übernommen

maximal 
48 Std.

maximal 
72 Std.

maximal 
1 Monat

maximal 
7 Tage

maximal 
72 Std.

maximal 
72 Std.    maximal 

48 Std.
maximal 
72 Std.

maximal 
96 Std.

maximal 
72 Std.    248

249
Kosten für Schlossänderungen bei Schlüsselverlust werden 

entsprechend den Muster-VHB ohne besondere 
Entschädigungsgrenze übernommen

            20.000 €    249

250
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 249 gilt gemäß den 
Muster-VHB für Schloßänderungen von Wohnungstüren 
und in der Wohnung befindlichen Wertschutzschränken

nur Woh-
nungs-
türen

               250

251
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 249 gilt in Erweiterung 

der Muster-VHB auch für Schlossänderungen von 
Gemeinschaftstüren

1.000 €   251

252
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 249 gilt in Erweiterung 
der Muster-VHB auch für Schlossänderungen von eigenen 

Kraftfahrzeugen
  252

253
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 249 erfolgt in 

Erweiterung der Muster-VHB auch bei Schlüsselverlust 
infolge eines nicht versicherten einfachen Diebstahls

1.000 € 500 € 500 € 253
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Hotel-, Unterbringungs-, Lager-, Miet- und Umzugskosten

254 Hotel-/Unterbringungskosten werden in Erweiterung der 
Muster-VHB ohne zeitliche Begrenzung übernommen

maximal 
150 Tage  maximal 

200 Tage
maximal 

12 Monate
maximal 
200 Tage

maximal 
12 Monate

maximal 
150 Tage

maximal 
12 Monate

maximal 
24 Monate

maximal 
200 Tage

maximal 
12 Monate

maximal 
200 Tage

maximal 
200 Tage

maximal 
200 Tage

maximal 
200 Tage  254

255
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 254 ist entgegen den 

Muster-VHB nicht auf einen Maximalbetrag pro Tag 
begrenzt


150 €/qm 

insge-
samt

200 €/Tag 
1‰ der 

VSu/Tag, 
mind. 25 €

2‰ der 
VSu/Tag

3‰ der 
VSu/Tag

2,5‰ der 
VSu/Tag

200 €/Tag 
je Wohn-

einheit

4‰ der 
VSu/Tag

2‰ der 
VSu/Tag 200 €/Tag 100 €/Tag

100 €/Tag, 
ab 3 Pers. 
+25 € je P.

  255

256
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Unterbringungskosten für Haustiere in einer Tierpension 
oder ähnlichen Unterbringung

200 €/Tag 
/ max. 

200 Tage
 500 € 2% der 

VSu  3% der 
VSu

10 €/Tag 
/ max. 

200 Tage
 256

257 Lagerkosten werden in Erweiterung der Muster-VHB ohne 
zeitliche Begrenzung übernommen  maximal 

6 Monate  maximal 
100 Tage

maximal 
200 Tage  maximal 

300 Tage
maximal 

12 Monate
maximal 

12 Monate
maximal 
200 Tage

maximal 
12 Monate

maximal 
300 Tage

maximal 
200 Tage  maximal 

200 Tage  257

258
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Geräteanmietungskosten für dringend benötigte 
Haushaltsgeräte

1.000 €
nur für ab-
schl. auf-
gezählte

 258

259
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Mietkosten, falls diese trotz Unbenutzbarkeit der Wohnung 

weiter gezahlt werden müssen
 5.000 €   259

260
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB bei 

vollständiger Unbenutzbarkeit der Wohnung auch die 
Kosten für den Umzug in eine andere Wohnung

2.000 € 
5% der 

VSu, max. 
5.000 €

 1.000 € 
nach Ab-
stimmung 
/ 5.000 €

5% der 
VSu  3% der 

VSu 5.000 €    260

261 Die Kostenübernahme gemäß Zeile 260 gilt ohne einen 
Mindestzeitraum der voraussichtlichen Unbenutzbarkeit  auf Dauer auf Dauer 

auf Dauer 
oder Total-
schaden

 mind. 
100 Tage auf Dauer

auf Dauer 
oder Total-
schaden

mind. 
100 Tage 

auf Dauer 
oder Total-
schaden

mind. 
100 Tage  261

Reparatur- und Renovierungskosten für Gebäudeschäden

262
Reparaturkosten für Gebäudeschäden im Bereich der 

Wohnung bzw. innerhalb werden entsprechend den Muster-
VHB ohne besondere Entschädigungsgrenze übernommen

            20.000 € nur sub-
sidiär   262

263
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 262 gilt gemäß den 

Muster-VHB für Gebäudeschäden durch Einbruchdiebstahl 
oder Raub bzw. Vandalismus nach einem Einbruch/Raub

Vandal. 
nur nach 
Einbruch

 
Vandal. 

nur nach 
Einbruch

   
Vandal. 

nur nach 
Einbruch

       263

264
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 262 gilt in Erweiterung 

der Muster-VHB auch für durch böswillige Beschädigung 
(siehe Zeile 121 bis 123) verursachte Schäden

 1.000 €  264

265
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 262 gilt in Erweiterung 

der Muster-VHB auch für durch Rettungsmaßnahmen 
infolge eines Versicherungsfalls verursachte Schäden

nur 
Zeile 266  nur 

Zeile 266  265

266
In Erweiterung von Zeile 265 werden durch gewaltsames 
Eindringen infolge Alarms eines Rauch-/Gaswarnmelders 
verursachte Schäden auch bei Fehlfunktion übernommen

nur Rauch-
melder / 
1.000 €

1.000 €  266

267
Die Erweiterung gemäß Zeile 266 gilt für durch 

gewaltsames Eindringen von Feuerwehr, Polizei und 
sonstigen Rettungskräften verursachte Schäden


nur Feuer-
wehr und

Polizei
 267
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268
Übernommen werden entsprechend den Muster-VHB 

Renovierungskosten für Nässeschäden an Bodenbelägen, 
Innenanstrichen und Tapeten in Miet-/Eigentumswohnungen

nur in 
Mietwoh-
nungen


nur sub-

sidiär     
nur in 

Mietwoh-
nungen

   25.000 €    268

269
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 268 gilt gemäß den 

Muster-VHB für Nässeschäden infolge aller versicherten 
Gefahren

nur 
infolge

LW

nur 
infolge

LW


nur 
infolge

LW
  

nur 
infolge

LW

nur inf.LW,
Schmelz-, 
Regenw.

  
infolge

LW bzw.
Zeile 272

   269

270
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 268 gilt in Erweiterung 

der Muster-VHB auch für Nässeschäden in gemieteten 
Einfamilienhäusern

  nur
Zeile 271   270

271
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 268 gilt in Erweiterung 

der Muster-VHB auch für die Reparatur 
behindertengerechter Einbauten

    271

272 Die Kostenübernahme gemäß Zeile 268 gilt in Erweiterung 
der Muster-VHB nicht nur für Nässeschäden

nur 
infolge 

LW

nur 
infolge 

LW

nur inf. 
Feuer, ED,

Sturm

nur 
infolge 

LW

nur 
infolge 

LW

nur inf.LW,
Schmelz-, 
Regenw.

nur
Zeile 271 10.000 €   272

Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schadenermittlungs- und Schadenfeststellungskosten, sonstige Kosten

273
Auch Schadenabwendungs-/-minderungskosten, die nicht 
auf Weisung des VR entstanden, werden ohne besondere 

Entschädigungsgrenze übernommen (=Muster-VHB)
            100.000 €    273

274
Schadenermittlungs- und Schadenfeststellungskosten 

werden in Erweiterung der Muster-VHB ohne besondere 
Entschädigungsgrenze übernommen

keine 
Über-

nahme
3.000 €      

keine 
Über-

nahme
   100.000 €    274

275
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Rückreisemehrkosten bei Reiseabbruch wegen eines 
Versicherungsfalls

 10.000 € 5.000 €  5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € nach Ab-
stimmung 5.000 €  5% der 

VSu 5.000 € 5.000 € 3.000 €  275

276
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Stornierungskosten bei Reisestornierung wegen eines 
Versicherungsfalls

bei kurzfr. 
Vers.-fall 
/ 3.500 €

 276

277 Die Kostenübernahme gemäß Zeile 275 und 276 gilt bei 
Abbruch bzw. Stornierung von Urlaubs- oder Dienstreisen

nur 
Urlaubs-
reisen

nur 
Urlaubs-
reisen

nur 
Urlaubs-
reisen

nur 
Urlaubs-
reisen

nur 
Urlaubs-
reisen


nur 

Urlaubs-
reisen

 nach Ab-
stimmung

nur 
Urlaubs-
reisen

Zeile 276 
nur Ur-
laubsr.

nur 
Urlaubs-
reisen


nur 

Urlaubs-
reisen

nur 
Urlaubs-
reisen

 277

278 Die Kostenübernahme gemäß Zeile 275 und 276 gilt 
unabhängig von einer Mindest- und/oder Höchstreisedauer

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
3 Monate

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen

nach Ab-
stimmung

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen

4 Tage bis 
6 Wochen   4 Tage bis 

6 Wochen  278

279 Die Kostenübernahme gemäß Zeile 275 und 276 gilt nicht 
erst ab einer voraussichtlichen Mindestschadenhöhe 5.000 € 5.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € nach Ab-

stimmung 5.000 €
5.000 € 

bzw. 
10.000 €

  5.000 € 5.000 € 5.000 € 279

280
Die Kostenübernahme gemäß Zeile 275 und 276 gilt auch 
für Rückreisemehr- bzw. Stornierungskosten der mit dem 

VN mitreisenden Angehörigen seines Haushalts

nur an 
Stelle  nur 

Zeile 276
eines An-
gehörigen   280

281
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB ab 

einer voraussichtlichen Mindestschadenhöhe von … auch 
Kosten für die Betreuung von Kindern

ab 1.500 € 
/ 350 € 281

282 Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Kosten für Hilfeleistungen im Haushalt

2% der 
VSu 282
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283
Übernommern werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Kosten für eine schadenbedingte Wiederherstellung von 
elektronischen Daten und Programmen

1.000 €
nur von 
Daten

/ 3.000 €
1.000 € 2% der 

VSu 500 € 1.000 € nur 
Zeile 284

2% der 
VSu 500 € 500 €  3% der 

VSu 1.000 € 500 € 1.500 € 3.000 € 283

284 Übernommen werden in Erweiterung von Zeile 283 auch 
Kosten für die Wiederbeschaffung

nur von 
Daten

/ 3.000 €

nur von 
Lizenzen / 
2% d. VSu

nur von 
Downloads 

/ 250 €

3% der 
VSu 284

285
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Kosten für die Wiederherstellung und/oder 
Wiederbepflanzung gärtnerischer Anlagen

1.000 € 285

286
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Versicherungsfall und der Wiederherstellung 

      286

287 Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Mehrkosten durch Technologiefortschritt    20.000 €   287

288 Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB auch 
Mehrkosten für umweltschonene Haushaltsgeräte  500 €  288

289
Übernommen werden in Erweiterung der Muster-VHB ab 

einer Mindestschadenhöhe von … auch Kosten für die 
Wiederherstellungskoordination (Regiekosten)

ab 10.000 € ab 25.000 € 
/ 2.500 € 289

Serviceleistungen (nach Muster-VHB nicht versichert)

290 24-Stunden-Service-Telefon     290

291 Organisation eines Dolmetschers vor Ort oder telefonischer 
Dolmetscherdienst bei Schäden im Ausland   291

292 Organisation der vorzeitigen Rückreise bei Schadeneintritt 
während einer Reise   292

293 Hilfe bei der Sperrung und Ersatzbeschaffung von 
abhandengekommenen Bank-/Kreditkarten

nur
Sperrung  293

294 Hilfe bei der Ersatzbeschaffung von 
abhandengekommenen Ausweisen und Unterlagen   294

295 Möglichkeit zur Hinterlegung von Kopien wichtiger 
Dokumente (Dokumentendepot)  295

296 Die Serviceleistungen gemäß Zeile 293 bis 295 gelten nicht 
nur für Reisen

nur für
Reisen  296

297 Vermittlung von Handwerkern
nur für 

Notrepa-
raturen

   297
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298 Vermittlung eines Schlüsseldienstes     298

299 Vermittlung eines Rohrreinigungsdienstes    299

300 Vermittlung sonstiger Notfalldienste   300

301 Vermittlung eines Wach-/Sicherheitsdienstes oder eines 
Haus- bzw. Wohnungshüters     301

302
Vermittlung eines Brand- oder Wassersanierers, 

Reinigungsspezialisten oder Experten für Alarmanlagen und 
Stahlschränke

    302

303 Vermittlung einer Hotelunterkunft    303

304 Vermittlung von Möbelpackern und/oder einer Spedition     304

305
Die Hilfeleistungen gemäß Zeile 291 bis 304 können 
unabhängig vom Eintriitt eines konkret versicherten 
Hausratschadens in Anspruch genommern werden

definierte
Notfallsi-
tuationen

   305

306 Organisation und Übernahme der Kosten für die 
psychologische Betreuung nach einem Schadenfall

nur tele-
fonische  

Betreuung
1.000 € 306

307
Organisation und Übernahme der Kosten für eine 

telefonische Erstberatung durch einen Anwalt nach einem 
Schadenfall

 307

308
Organisation und Übernahme der Kosten für einen 

Dienstleister zur Erstellung eines Übergabeprotokolls vor 
Ort für die versicherte Mietwohnung (max. 2 pro Jahr)

 308

309
Übernahme der Kosten für durch Handwerker 

durchgeführte Notreparaturen sowie eines 
Schlüsseldienstes, sofern vom Versicherer organisiert

250 € 
bzw. 
100 €

309

Vertragsanpassung

310
Ohne nachweisbare Erhöhung des Schaden- und 
Kostenbedarfs kann der VR keine Erhöhung des 

vereinbarten Beitragssatzes verlangen
            310

311
Trotz Erhöhung des Schaden- und Kostenbedarfs bleibt der 

Beitragssatz unverändert, solange Widersprüche gegen 
Summenanpassungen unterbleiben

     311

312
Bei nachweisbarer Verminderung des Schaden- und 

Kostenbedarfs verpflichtet sich der VR, den vereinbarten 
Beitragssatz zu vermindern 

    312
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313 Ohne Zustimmung des VN ist generell keine Änderung des 
vereinbarten Beitragssatzes möglich    313

314
Entsprechend den Muster-VHB hat der VR kein 
Änderungsrecht, bestehende Verträge in neue 

Risikogruppen einzuteilen oder einzupreisen
        

Ände-
rungs-
recht

      314

315
Entsprechend den Muster-VHB können die Bedingungen 

ohne Zustimmung des VN nur zu dessen Vorteil verändert 
werden

 
Ände-
rungs-
recht

Ände-
rungs-
recht

    
Ände-
rungs-
recht

      315

316 In Erweiterung der Muster-VHB gelten künftige 
Bedingungsverbesserungen automatisch              316

317 Entsprechend den Muster-VHB kann der VR nicht ohne 
Zustimmung des VN ausgetauscht werden        

Ände-
rungs-
recht

  
Ände-
rungs-
recht

   317

Gefahrerhöhungen

318
Entgegen den Muster-VHB darf der VN auch ohne 

Zustimmung des VR eine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
zulassen

  318

319
Entgegen den Muster-VHB hat der VR kein Recht zur 

Kündigung mit sofortiger Wirkung wegen 
Gefahrerhöhungen

  319

320
Entgegen den Muster-VHB sind nur die in den Bedingungen 

ausdrücklich geregelten Fälle von Gefahrerhöhungen 
anzuzeigen 

  320

321
Unbewohntsein der Wohnung gilt erst ab einer Dauer von 

mehr als … als anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (Muster-
VHB = 60 Tage)

90 Tage 210 Tage 120 Tage 180 Tage 90 Tage 180 Tage 60 Tage 360 Tage 90 Tage 120 Tage 60 Tage 120 Tage 120 Tage 180 Tage 60 Tage 180 Tage 321

322
Unbewohntsein über die Dauer gemäß Zeile 321 hinaus ist 

nicht anzeigepflichtig, wenn die Wohnung beaufsichtigt oder 
in geeigneter Weise gesichert wird (=Muster-VHB)

nur, wenn 
beauf-

sichtigt


nur, wenn 
beauf-

sichtigt

nur, wenn 
beauf-

sichtigt


nur, wenn 
beauf-

sichtigt


nur, wenn 
beauf-

sichtigt

nur, wenn 
beauf-

sichtigt


nur, wenn 
beauf-

sichtigt
     322

323
Beaufsichtigt im Sinne von Zeile 322 ist eine Wohnung 

entsprechend den Muster-VHB nicht nur, wenn sich 
während der Nacht eine volljährige Person darin aufhält

nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.


nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.

nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.


nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.


nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.

nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.


nur bei 
Aufenth. 

vollj. Pers.
     323

324 Die Aufstellung eines Gerüstes am Versicherungsort gilt 
nicht als anzeigepflichtige Gefahrerhöhung  

wenn 
max.

3 Monate


wenn 
max.

18 Monate
         324

325
Entgegen den Muster-VHB verzichtet der VR bei grob 

fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung auf einen 
Leistungsabzug, sofern sie aus Unkenntnis erfolgte

bis 
5.000 €  325

326
In Erweiterung von Zeile 325 verzichtet der VR bei grob 
fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung generell auf einen 

Leistungsabzug

bis 
5.000 € 326
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Sicherheitsvorschriften, Obliegenheiten im Schadenfall

327
Behördlich genehmigtes Abweichen gilt ausdrücklich nicht 

als Verstoß gegen gesetzliche oder behördliche 
Sicherheitsvorschriften

  327

328
Vorübergehendes technisch zwingendes Abweichen bei 

Bau-/Reparaturarbeiten gilt ausdrücklich nicht als Verstoß 
gegen gesetzliche oder behördliche Sicherheitsvorschriften

wenn 
max.

4 Monate
  328

329
Bei Nichteinhaltung behördlicher Vorschriften über 

Rückstausicherungen verzichtet der VR auf die 
Geltendmachung einer Obliegenheitsverletzung

  329

330
Bei einem Verstoß gegen eine landesrechtliche 

Rauchwarnmelderpflicht verzichtet der VR auf die 
Geltendmachung einer Obliegenheitsverletzung

  330

331
Gemäß den Muster-VHB ist der VN nicht verpflichtet, 
Schließvorrichtungen und vereinbarte Sicherungen zu 
betätigen, wenn sich niemand in der Wohnung aufhält


Verpflich-

tung
Verpflich-

tung 
Verpflich-

tung   
während
Gerüst-
arbeiten

Verpflich-
tung

Verpflich-
tung  

Verpflich-
tung   331

332 Gemäß den Muster-VHB ist der VN nicht verpflichtet, bei 
gefährdeten Räumen Rückstausicherungen anzubringen          

Verpflich-
tung      332

333
Gemäß den Muster-VHB ist der VN nicht verpflichtet, 

vorhandene Rückstausicherungen und wasserführende 
Anlagen funktionsbereit zu halten

Verpflich-
tung

Verpflich-
tung

Verpflich-
tung 

Verpflich-
tung

Verpflich-
tung 

Verpflich-
tung

Verpflich-
tung 

Verpflich-
tung  

Verpflich-
tung   333

334
Gemäß den Muster-VHB ist der VN nicht verpflichtet, 
versicherte Sachen in ordnungsgemäßem Zustand zu 

erhalten und Mängel unverzüglich zu beseitigen
       

Verpflich-
tung        334

335
Entgegen den Muster-VHB verzichtet der VR bei grob 

fahrlässiger Verletzung von Sicherheitsvorschriften auf 
einen Leistungsabzug, sofern sie aus Unkenntnis erfolgte

 
bei unver-

zügl. Nach-
holung

bis 
5.000 €

nur von 
bestim-
mten

bis 
5.000 €

bis
10.000 €  335

336
In Erweiterung von Zeile 335 verzichtet der VR auch auf 

einen Leistungsabzug, sofern die Sicherheitsvorschrift 
vergeblich zu erfüllen versucht wurde

  bis 
5.000 €

nur von 
bestim-
mten

bis 
5.000 €

bis
10.000 €  336

337
In Erweiterung von Zeile 335 und 336 verzichtet der VR bei 

grob fahrlässiger Verletzung von Sicherheitsvorschriften 
generell auf einen Leistungsabzug

  bis 
5.000 €

nur von 
bestim-
mten

bis 
5.000 €

bis
10.000 € 337

338
Entgegen den Muster-VHB verzichtet der VR bei grob 

fahrlässiger Anzeigepflichtverletzung nach Schadeneintritt 
auf einen Abzug, sofern sie aus Unkenntnis erfolgte

 
bei unver-

zügl. Nach-
holung

bis 
5.000 €

bis 
5.000 €

bis
10.000 €  338

339
In Erweiterung von Zeile 338 verzichtet der VR auch auf 

einen Leistungsabzug, sofern die Anzeigepflicht vergeblich 
zu erfüllen versucht wurde

  bis 
5.000 €

bis 
5.000 €

bis
10.000 €  339

340
In Erweiterung von Zeile 338 und 339 verzichtet der VR bei 

grob fahrlässiger Obliegenheitsverletzung bei/nach 
Schadeneintritt generell auf einen Leistungsabzug

 
bei unver-

zügl. Nach-
holung

bis 
5.000 €

bis 
5.000 €

bis
10.000 € 340
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Schadenregulierung

341
Entsprechend den Muster-VHB ist keine Kürzung der 

Leistung vorgesehen, wenn der Wert versicherter Sachen 
durch eine versicherte Reparatur erhöht wird

Kürzung 
um Wert-
erhöhung

               341

342
Die Gesamtentschädigung ist begrenzt auf die 

Versicherungssumme erhöht um einen Vorsorgebetrag in 
Höhe von … % (Muster-VHB ohne Vorschlagswert)

20% bzw. 
50% ab 

850 €/qm

keine VSu, 
max. 

300.000 €

keine VSu, 
max. 

1 Mio. €

10% bzw. 
20% ab 

650 €/qm
10%

10% bzw. 
30% ab 

650 €/qm

20% bzw. 
30% ab 

700 €/qm
20%

keine VSu, 
max. 

500.000 €
30% 30% 10% 20%

keine VSu, 
unbegr. 
Haftung

10%
10% bzw. 
30% ab 

700 €/qm
342

343
Bei Ausschöpfung der Entschädigungsgrenze gemäß Zeile 
342 für die Sachleistung, werden versicherte Kosten bis zu 

weiteren ... % der Versicherungssumme ersetzt
10%

20% der 
Höchst-

entschäd.
10% 30% 10% 10% 10%

100% der 
Höchst-

entschäd.
10% 10% 10%

100% der 
Einzel-
limits

unbe-
grenzt 10% unbe-

grenzt 343

344
Ab einer bestimmten Schadenhöhe wird in Erweiterung der 

Muster-VHB eine Pauschale für persönliche Auslagen 
gezahlt

ab 
5.000 €  
/ 150 €

ab 
1.000 € / 

50 €

ab 
1.000 € / 

50 €

ab 500 € /
10%, max. 

500 €

ab 
1.000 € / 

50 €

ab 
10.000 € 
/ 250 €

344

345
In Erweiterung der Muster-VHB verzichtet der VR auf einen 
Unterversicherungsabzug, wenn die Versicherungssumme 

mindestens … beträgt

650 €/qm 
Wohnfl.

keine VSu, 
w. Wohnfl.

korrekt

keine VSu, 
w. Wohnfl.

korrekt

650 €/qm 
Wohnfl.

700 €/qm 
Wohnfl.

650 €/qm 
Wohnfl.

650 €/qm 
Wohnfl.

650 €/qm 
Wohnfl.

keine VSu, 
w. Wohnfl.

korrekt

650 €/qm 
Wohnfl.

650 €/qm 
Wohnfl.

650 €/qm 
Wohnfl.

650 €/qm 
Wohnfl.

keine VSu, 
w. Wohnfl.

korrekt

600 €/qm 
Wohnfl.

600 €/qm 
Wohnfl. 345

346
Bis zu einer Schadenhöhe von … wird auch bei 

Unterschreitung der in Zeile 345 genannten Grenze kein 
Unterversicherungsabzug vorgenommen

5.000 € 1% der 
VSu 5.000 € 500 € 3.000 € 5.000 € 346

347
Bei Unterschreitung der in Zeile 345 genannten Grenze 
infolge Umzugs in in eine größere Wohnung, erfolgt für 

einen Zeitraum von … kein Unterversicherungsabzug

Ablauf 
Vers.-jahr 
+ 1 Monat

bis Ablauf 
Vers.-jahr 2 Monate 3 Monate 12 Monate 3 Monate 3 Monate 2 Monate 2 Monate 12 Monate 347

348
In Erweiterung der Muster-VHB übernimmt der VR ab ein 

Mindestschadenhöhe von … den VN-Anteil für das 
Sachverständigenverfahren

keine 
Über-
nahme

keine 
Über-
nahme

keine 
Über-
nahme

25.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 25.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 348

349 Die Kostenübernahme gemäß Zeile 348 erfolgt in voller 
Höhe

siehe 
Zeile 348

siehe 
Zeile 348

siehe 
Zeile 348 90% 80% 80%

80%, 
max. 

5.000 €

80%, 
max. 

10.000 €

100%, 
max. 

12.000 €

80%, 
max. 

6.000 €

100%, 
max. 3% 
der VSu

   80%  349

350 Entgegen den Muster-VHB verzichtet der VR bei grob 
fahrlässig verursachten Schäden auf einen Leistungsabzug               bis

5.000 €  350

351 Der Verzicht gemäß Zeile 350 gilt für alle versicherten 
Gefahren

nicht für 
Einbruch-
diebstahl

  
nicht für 

einfachen 
Diebstahl

nicht für
Gefahren 
mit ESG

      
nicht für 
erw. Ele-
mentarg.

  351

352
Die Entschädigung wird verzinst mit (Muster-VHB ...%-

Punkte unter dem BGB-Basissatz, mindestens …% und 
maximal …%)

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

keine 
Regelung

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis +5%
Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

Basis -1%
mind. 4%
max. 6%

352

353
Ein Regressverzicht gilt in Erweiterung der Muster-VHB 

auch für nicht in häuslicher Gemeinschaft mit dem VN 
lebende Angehörige

SB 10% 
für VN  353

354 Ein Regressverzicht gilt in Erweiterung der Muster-VHB 
auch für Angestellte des VN

nicht bei 
grober Fahr-
lässigkeit

 354
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Sonstiges

355
Bei unklarer Schadenzuständigkeit infolge 

Versicherungswechsels tritt der übernehmende VR 
zunächst in Vorleistung

    355

356
Läßt sich die Schadenzuständigkeit nicht klären, erbringt 

der VR in Erweiterung von Zeile 355 auch eine sich 
gegenüber der Vorversicherung ergebende Mehrleistung

    356

357
Endet bei Versicherungswechsel die Vorversicherung zu 

einer früheren Uhrzeit, übernimmt der übernehmende VR 
bereits ab diesem Zeitpunkt den Versicherungsschutz

   357

358
In Erweiterung der Muster-VHB gilt ein Vorsorgeschutz für 

Kinder des VN bei Gründung eines eigenen Hausstands 
(siehe auch Zeile 236)

1 Jahr
bis Ablauf 
Vers.-jahr 

+ 3 Monate

bis Ablauf 
Vers.-jahr, 
m. 6 Mon.

bis Prämi-
enfälligkeit 
+ 3 Monate

6 Monate
bis Ablauf 
Vers.-jahr 
+ 1 Jahr

1 Jahr
bis Ablauf 
Vers.-jahr 

+ 3 Monate
1 Jahr 6 Monate 6 Monate bis Haupt-

fälligkeit 6 Monate 1 Jahr 358

359 Für den Vorsorgeschutz gemäß Zeile 358 gilt keine 
besondere Entschädigungsgrenze   

20% der 
VSu, max. 
30.000 €

25% der 
VSu 30.000 € 25% der 

VSu 30.000 € 25% der 
VSu

20% der 
VSu

20% der 
VSu 10.000 € 20% der 

VSu
40% der 

VSu 359

360
Bei Umzug des VN in eine neue Wohnung besteht für einen 
Zeitraum von ... in beiden Wohnungen Versicherungsschutz 

(Muster-VHB = 2 Monate)
2 Monate 2 Monate 2 Monate 3 Monate 2 Monate 2 Monate 2 Monate 2 Monate 3 Monate 2 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 2 Monate 2 Monate 2 Monate 360

361
bei Umzug in ein Alters- oder Pflegeheim wird der Vertrag 

in Erweiterung der Muster-VHB mit einer pauschalen 
Versicherungssumme in Höhe von … beitragsfrei gestellt

10.000 € 361

362 In Erweiterung der Muster-VHB erfolgt bei Arbeitslosigkeit 
eine Beitragsbefreiung      

in Verbin-
dung mit 

Unfall XXL
362

363
Die Beitragsbefreiung gemäß Zeile 362 ist nicht daran 

gebunden, dass sie nicht selbstverschuldet war und gilt 
ohne Mindesvorbeschäftigungszeit und -arbeitzeit

 363

364 Die Dauer der Beitragsbefreiung gemäß Zeile 362 beträgt 
bis ... 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr

2 Jahre 
+ nächste 
Hauptfäll.

2 Jahre 3 Jahre 364

365
In Erweiterung der Muster-VHB erfolgt bei 

Arbeitsunfähigkeit aufgrund Erkrankung oder Unfalls eine 
Beitragsbefreiung bis …

1 Jahr 365

366
Bei unterjähriger Zahlungsweise wird entsprechend den 

Muster-VHB nicht der ganze Jahresbeitrag fällig, wenn der 
VN mit einer Rate in Verzug ist

sofortige 
Fälligkeit

sofortige 
Fälligkeit   

sofortige 
Fälligkeit 

sofortige 
Fälligkeit

sofortige 
Fälligkeit 

sofortige 
Fälligkeit

sofortige 
Fälligkeit

sofortige 
Fälligkeit    366

367
Bei Entzug der Einzugsermächtigung besteht gemäß den 
Muster-VHB für den VR kein Sonderkündigungsrecht mit 

sofortiger Wirkung
       

Kündi-
gungs-
recht

       367

368 Abweichend von den Muster-VHB kann der VN den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung ordentlich kündigen

zu jedem
Monats-
ersten

zum 
Ablauf-
termin

  368

369
Entsprechend den Muster-VHB muss der VR den Vertrag 

mindestens 3 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit 
ordentlich kündigen

  1 Monat       
keine 
Frist      369
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370 Entsprechend den Muster-VHB besteht für den VR kein 
Sonderkündigungsrecht für vereinbarte Klauseln

Kündi-
gungs-
recht

      
wie Zeile 

372        370

371
Das Schadenfall-Kündigungsrecht des VN ist nicht 

ausgeschlossen, wenn die Ablehnung aufgrund eines in den 
Bedingungen genannten Ausschlusses erfolgte

       
Aus-

schluss        371

372
Der VR kann nach einem Schadenfall nicht einzelne 

zuschlagspflichtige Risiken aus dem Vertrag 
herauskündigen

       
Kündi-
gungs-
recht

       372

373
Auch bei unbekanntem Wohnsitz wird der Gerichtsstand 

entsprechend den Muster-VHB nicht auf den Sitz des VR 
verlegt

Sitz des 
VR

Sitz des 
VR 

Sitz des 
VR    

Sitz des 
VR   

Sitz des 
VR    373

374
Auch bei Wohnsitz im Ausland wird der Gerichtsstand 

entsprechend den Muster-VHB nicht auf den Sitz des VR 
verlegt

außerhalb 
EU, IS, 
N, CH

 
außerhalb 

EU, IS, 
N, CH


außerhalb 

EU, IS, 
N, CH

          374

375 Leistungsgarantie gegenüber den Muster-VHB              375

376 Garantie über die Einhaltung der Mindeststandards des 
Arbeitskreises Beratungsprozesse          376

377
Für nicht gedeckte Schadenfälle, die bei Schadeneintritt 

durch allgemein zugänglichen Tarif eines anderen VR 
versicherbar sind, gelten die dortigen Regelungen

  377

Bedingungs-Ratings

378
Franke und Bornberg, Rating zur Hausratversicherung, 

Stand 11/2015, Kategorie Top-, Standard- oder 
Grundschutz (www.franke-bornberg.de)

FF+ 
Top

FF+ 
Top

FF 
Top

FF 
Top

FF 
Top

FF+ 
Grund

FFF 
Top

FFF 
Top

FF+ 
Top

FFF 
Top

FFF
Grund

FFF 
Top

FF 
Top

FFF 
Top 378

379 Witte Financial Services, Rating Hausratversicherungen, 
Stand 10/2015 (www.witte-financial-services.de)

WFS 3 
(nur Basis 
60.000 €)

WFS 3 WFS 1 WFS 3 WFS 3 WFS 1 379

380
Ökotest, Hausratversicherungen, Heft 4/2014, Gesamtnote 

Leistungen ohne Elementarschadenschutz / Gesamtnote 
des Elementarschadenschutzes (www.oekotest.de)

1,98 / 
2,75

3,05 / 
3,06

1,97 / 
3,06

1,95 / 
3,00

2,35 / 
3,00

3,04 / 
1,06

2,33 / 
3,06

1,03 / 
1,00 380

381 INNO-RATA, Marktstudie Hausratversicherung 04/2013, 
Produktqualität (www.innorata.de) Platz 31 Platz 64 Platz 77 Platz 10 Platz 28 Platz 41 Platz 71 Platz 34 Platz 1 381

Gesamtzahl beste Lösungen 93 91 93 106 94 118 117 124 135 123 139 132 147 147 145 305

Anzahl Einschränkungen 29 18 17 22 4 8 3 9 19 5 13 3 11 6 0 0

beste Lösungen abzüglich Einschränkungen 64 73 76 84 90 110 114 115 116 118 126 129 136 141 145 305
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